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Allgemeine Versicherungsbedingungen für den Baustein zur Altersvorsorge: 
Zukunftsrente Klassik E 70 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde, 
 
die nachfolgenden Bedingungen informieren Sie über die 
Regelungen, die für Ihren Vertrag gelten. 
 
Die Bedingungen enthalten Regelungen für verschiedene 
Bausteine. Das bedeutet, dass unter Umständen nicht alle 
der nachfolgenden Bestimmungen auf Ihren Vertrag an-
wendbar sind.  
 
In einigen Verträgen (z. B. Verträge mit besonderer Verein-
barung zur Überschussverwendung oder Versicherungen 
innerhalb von Gruppenverträgen) müssen einzelne Rege-
lungen der Bedingungen geändert oder ergänzt werden. 
Solche Änderungen und Ergänzungen sind am Ende dieser 
Bedingungen abgedruckt oder in eigenen „Besonderen 
Bedingungen“ enthalten. 
 
Sind in Ihrem Vertrag weitere Bausteine eingeschlossen, 
gelten auch für diese Besondere Bedingungen. In den 
Besonderen Bedingungen wird der Baustein zur Alters-
vorsorge als Grundbaustein bezeichnet. 
 
Wenn Sie Fragen oder Wünsche zu Ihrer Versicherung 
haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Versicherungsfach-
mann oder an uns. 
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A Allgemeines zu Ihrer Versicherung  
 
Wir möchten Ihnen vorab einige Begriffe erläutern, die in 
den Versicherungsbedingungen verwendet werden. 
 
Aufschubdauer: Die Aufschubdauer ist die Zeit vom ver-
einbarten Versicherungsbeginn an bis zum vereinbarten 
Rentenbeginn. 
 
Bankarbeitstag: Bankarbeitstag im Sinne dieser Bedin-
gungen ist ein Tag, der Bankarbeitstag in der Bundesrepu-
blik Deutschland ist. 
 
Deckungskapital: Das Deckungskapital der Versicherung 
wird nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathe-
matik mit den Grundlagen der Beitragskalkulation berech-
net. Es errechnet sich aus den mit dem Rechnungszins 
angesammelten Beiträgen sowie ggf. jährlichen Über-
schussanteilen, soweit diese nicht für Risiko- und Kosten-
deckung vorgesehen sind. Es ist die Basis für den Rück-
kaufswert, die Ablaufleistung und die Beteiligung an den 
Bewertungsreserven.  
 
Deckungsrückstellung: Versicherer sind gesetzlich ver-
pflichtet, für die Forderungen der Versicherungsnehmer 
Deckungsrückstellungen zu bilden. Sie entsprechen dem 
Betrag, der bereitgestellt werden muss, damit zusammen 
mit künftigen Versicherungsbeiträgen und Zinsen die ga-
rantierten Versicherungsleistungen finanziert werden kön-
nen. Die Deckungsrückstellung wird entsprechend der 
Regelungen der §§ 341 e und f Handelsgesetzbuch (HGB) 
und der Deckungsrückstellungsverordnung berechnet. 
 
Maßgebende Tarifregelungen: Während der Vertrags-
laufzeit kann es zu Änderungen Ihrer Versicherung kom-
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men. Für den geänderten Teil der Versicherung gelten 
die dann jeweils maßgebenden Tarifregelungen. 
 
In diesen Tarifregelungen werden die zu verwendenden 
Rechnungsgrundlagen bei der Beitragskalkulation festge-
legt. Unter den Rechnungsgrundlagen verstehen wir die 
biometrischen Ausscheideordnungen, wie z.B. Sterbeta-
feln, Tafeln für die Berufsunfähigkeits- und Pflegefall-
wahrscheinlichkeiten und/oder den Rechnungszins.  
 
Möglich sind Rechnungsgrundlagen, 
 
- die wir beim Abschluss Ihrer Versicherung angesetzt 

haben 
- die bei der letzten Änderung gültig waren 
- die wir am Änderungstermin bei neu abzuschließen-

den Versicherungen ansetzen. 
 
Andere Rechnungsgrundlagen als beim Vertragsab-
schluss oder als bei der letzten Änderung können wir nur 
dann zugrunde legen, wenn zum Änderungstermin für 
neu abzuschließende vergleichbare Versicherungen 
aufgrund aufsichtsrechtlicher Bestimmungen und/oder 
der offiziellen Stellungnahmen der Deutschen Aktuarver-
einigung e. V. (DAV) andere Rechnungsgrundlagen für 
die Berechnung der Deckungsrückstellung gelten.  
 
Legen wir andere Rechnungsgrundlagen zugrunde als 
wir sie bei Vertragschluss oder bei der letzten Änderung 
zugrunde gelegt haben, werden wir Sie in der Mitteilung 
über die Änderung informieren.  
 
Mitversicherte Person: Ist eine Hinterbliebenenrente 
eingeschlossen, ist die mitversicherte Person diejenige 
Person, für die nach dem Tod der versicherten Person die 
Hinterbliebenenrente lebenslang gezahlt werden soll. 
 
Rechnungsmäßiges Alter: Das rechnungsmäßige Alter ist 
das jeweilige Alter der versicherten Person – wobei ein 
bereits begonnenes, aber noch nicht vollendetes Lebens-
jahr hinzugerechnet wird, falls davon mehr als 6 Monate 
verstrichen sind. 
 
Rechnungszins: Der Rechnungszins ist der Zinssatz, der 
für die Finanzierung der garantierten Leistungen erforder-
lich ist. 
 
Versicherungsnehmer: Der Versicherungsnehmer im 
Sinne dieser Bedingungen ist derjenige, der die Versiche-
rung beantragt hat. Er wird als solcher im Versicherungs-
schein genannt. 
 
Versicherte Person: Die versicherte Person im Sinne 
dieser Bedingungen ist diejenige Person – bei Partnerversi-
cherungen, soweit nicht anders geregelt, all diejenigen 
Personen –, auf deren Leben der Baustein zur Altersvor-
sorge abgeschlossen worden ist. Die in den Bedingungen 
festgelegten Rechte und Pflichten betreffen vorrangig nur 
den Versicherungsnehmer als unseren Vertragspartner.  
 
 
 
B Allgemeine Versicherungsbedingungen  
 
§ 1 Was ist versichert? 
 
(1) Leistung bei Erleben  
 
Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Rentenbe-
ginn, zahlen wir die Garantierente, solange die versicherte 
Person lebt. Für die Ermittlung der Garantierente verwen-
den wir die unternehmenseigene Sterbetafel 

„AZ 2012 R MU“ und setzen als Rechnungszins 1,75% an. 
Für Tarife mit Kapital bei Tod wird in der Aufschubdauer die 
unternehmenseigene Sterbetafel „AZ 2012 T MU“ verwen-
det. 
 
Haben Sie eine Partnerversicherung abgeschlossen und 
erleben alle versicherten Personen den vereinbarten Ren-
tenbeginn, zahlen wir die Garantierente, solange mindes-
tens eine der versicherten Personen lebt. 
 
Wir zahlen die Rente je nach vereinbarter Rentenzah-
lungsweise jährlich, halbjährlich, vierteljährlich oder monat-
lich jeweils am ersten Bankarbeitstag nach den vereinbar-
ten Fälligkeitsterminen. 
 
(2) Leistung bei Tod vor Rentenbeginn 
 
a) Haben Sie eine Beitragsrückzahlung vereinbart, zahlen 
wir bei Tod der versicherten Person vor Rentenbeginn die 
gezahlten Beiträge für den Baustein zur Altersvorsorge 
ohne die Beiträge für etwa eingeschlossene weitere Bau-
steine zurück. 
 
b) Unabhängig von diesen Leistungen zahlen wir bei Tod 
der versicherten Person vor Rentenbeginn ein Kapital von 
25.000 EUR, wenn der Tod innerhalb der ersten 3 Monate 
nach Geburt eines Kindes der versicherten Person oder 
Adoption eines Minderjährigen durch die versicherte Per-
son eintritt.  
 
Bei Partnerversicherungen ist es für den Leistungsfall aus-
reichend, dass die vorstehend genannten Voraussetzungen 
bei einer der versicherten Personen gegeben sind. 
 
Bei Mehrfachgeburten bzw. -adoptionen zahlen wir das 
Kapital nur einmal. Wenn Sie uns die Geburt oder Adoption 
innerhalb von 3 Monaten schriftlich anzeigen, verlängert 
sich dieser Todesfallschutz auf insgesamt 6 Monate. 
 
(3) Leistung bei Tod nach Rentenbeginn 
 
a) Haben Sie eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbe-
ginn vereinbart und keine Hinterbliebenenrente ab Renten-
beginn eingeschlossen, zahlen wir bei Tod der versicherten 
Person in der Rentenbezugsphase das vereinbarte Kapital 
abzüglich bereits gezahlter ab Rentenbeginn garantierter 
Renten. Mit der Zahlung des Betrages erlischt die Versi-
cherung. 
 
b) Haben Sie eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbe-
ginn vereinbart und eine Hinterbliebenenrente ab Renten-
beginn eingeschlossen, zahlen wir bei Tod der zuletzt le-
benden Person (versicherte oder mitversicherte Person) 
das vereinbarte Kapital abzüglich je einer ab Rentenbeginn 
garantierten Rente zur Altersvorsorge für jeden Renten-
zahlungstermin, den die zuletzt lebende Person erlebt hat. 
Mit Zahlung des Betrages erlischt die Versicherung. 
 
§ 2 Wie erfolgt die Überschussbeteiligung? 
 
Wir beteiligen Sie und die anderen Versicherungsnehmer 
gemäß § 153 Versicherungsvertragsgesetz (VVG) an den 
Überschüssen und Bewertungsreserven (Überschuss-
beteiligung). Die Überschüsse werden nach den Vorschrif-
ten des Handelsgesetzbuches ermittelt und jährlich im 
Rahmen unseres Jahresabschlusses festgestellt. Die Be-
wertungsreserven werden im Anhang des Geschäftsbe-
richtes ausgewiesen.  
 
Die Höhe der Überschüsse hängt vor allem von der Zins-
entwicklung am Kapitalmarkt, dem Risikoverlauf und den 
Kosten ab. Die Höhe der Bewertungsreserven ist ebenfalls 
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vom Kapitalmarkt abhängig. Alle Einflüsse sind wegen der 
langen Vertragslaufzeiten in ihrer Größenordnung nicht 
vorhersehbar. Daher kann die Höhe der Überschussbetei-
ligung nicht garantiert werden. 
 
(1) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-
ligung der Versicherungsnehmer 
 
a) Die Überschüsse stammen im Wesentlichen aus Erträ-
gen der Kapitalanlagen. Von den Nettoerträgen derjenigen 
Kapitalanlagen, die gemäß § 3 der Verordnung über die 
Mindestbeitragsrückerstattung in der Lebensversicherung 
für künftige Versicherungsleistungen vorgesehen sind, 
erhalten die Versicherungsnehmer mindestens den sich 
aus dieser Verordnung ergebenden Anteil. Aus diesem 
Betrag wird zunächst die garantierte Verzinsung der De-
ckungsrückstellung finanziert. Die danach verbleibenden 
Kapitalanlageerträge verwenden wir für die Überschussbe-
teiligung der Versicherungsnehmer. 
 
Weitere Überschüsse entstehen dann, wenn Sterblichkeit 
und Kosten sich günstiger entwickeln als bei der Kalkulati-
on angenommen. Auch von diesen Überschüssen erhalten 
die Versicherungsnehmer mindestens den sich aus der 
oben genannten Verordnung ergebenden Anteil.  
 
b) Die einzelnen Versicherungen tragen unterschiedlich 
zum Überschuss bei. Wir haben deshalb vergleichbare 
Versicherungen zu Gruppen zusammengefasst. Über-
schussgruppen bilden wir, um die Art des versicherten 
Risikos, z. B. das Todesfall- oder Berufsunfähigkeitsrisiko, 
zu berücksichtigen. Untergruppen erfassen vertragliche 
Besonderheiten, z. B. den Versicherungsbeginn und die 
Form der Beitragszahlung.  
 
Die Verteilung des Überschusses für die Versicherungs-
nehmer auf die einzelnen Gruppen orientiert sich daran, in 
welchem Umfang sie zu seiner Entstehung beigetragen 
haben. 
 
Den auf die Versicherungsnehmer entfallenden Teil des 
Überschusses führen wir der Rückstellung für die Beitrags-
rückerstattung zu, soweit er nicht in Form der sog. Direkt-
gutschrift bereits unmittelbar den überschussberechtigten 
Versicherungen zugeteilt wird. Diese Rückstellung dient 
dazu, Ergebnisschwankungen im Zeitablauf zu glätten. Sie 
darf grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung der 
Versicherungsnehmer verwendet werden. Nur mit Zustim-
mung der Aufsichtsbehörde können wir ausnahmsweise die 
Rückstellung im Interesse der Versicherungsnehmer auch 
zur Abwendung eines drohenden Notstandes, zum Aus-
gleich unvorhersehbarer Verluste oder – sofern die Rech-
nungsgrundlagen aufgrund einer unvorhersehbaren und 
nicht nur vorübergehenden Änderung angepasst werden 
müssen – zur Erhöhung der Deckungsrückstellung heran-
ziehen (§ 56a VAG). 
 
c) Bewertungsreserven entstehen, wenn der Marktwert der 
Kapitalanlagen über dem Wert liegt, mit dem die Kapitalan-
lagen in der Bilanz ausgewiesen sind. Die Bewertungsre-
serven sorgen für Sicherheit und dienen dazu, kurzfristige 
Ausschläge am Kapitalmarkt auszugleichen. Wir beteiligen 
unsere Versicherungsnehmer gemäß § 153 Absatz 3 VVG 
an diesen Bewertungsreserven. Die Beteiligung steht ge-
mäß § 153 Absatz 3 Satz 3 VVG unter dem Vorbehalt, 
dass die für uns geltenden aufsichtsrechtlichen Regelun-
gen über die Kapitalausstattung eingehalten werden. Die 
Höhe der Bewertungsreserven wird monatlich neu ermittelt. 
Der so ermittelte Wert wird den Verträgen gemäß Absatz 2 
zugeordnet.  
 
 

 (2) Grundsätze und Maßstäbe für die Überschussbetei-
ligung Ihres Vertrages 
 
a) Zu welcher Gruppe Ihr Baustein gehört, können Sie 
Ihren Versicherungsinformationen entnehmen. In Abhän-
gigkeit von dieser Zuordnung beteiligen wir Ihren Baustein 
jeweils zu Beginn eines Versicherungsjahres an den erziel-
ten Überschüssen (jährliche Überschussanteile). Außer-
dem kann bei Vertragsende oder ab Beginn der Rente zur 
Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge noch ein Schluss-
überschussanteil hinzukommen. Darüber hinaus werden 
Sie bei Vertragsende oder zu Beginn der Rente zur Alters- 
oder Hinterbliebenenvorsorge sowie bei den laufenden 
Renten an den Bewertungsreserven beteiligt. Wir ver-
öffentlichen die Überschussanteilsätze in unserem Ge-
schäftsbericht bzw. teilen sie Ihnen gesondert mit. 
 
b) Die Bemessungsgrößen, auf die sich die Überschussan-
teilsätze beziehen, hängen vor allem vom Baustein, vom 
Alter der versicherten Person, von der Aufschubdauer und 
der Höhe des Garantiekapitals ab. Sie werden nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik ermittelt. 
 
Näheres können Sie den Versicherungsmathematischen 
Hinweisen, die diesen Bedingungen beigefügt sind, ent-
nehmen. 
 
c) Während der Aufschubdauer finanzieren wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins sowie den 
jährlichen Überschussanteilen von weiteren eingeschlos-
senen Bausteinen – soweit nach den für sie geltenden Be-
sonderen Bedingungen nicht abweichend geregelt – eine 
beitragsfreie Anwartschaft auf eine zusätzliche Leistung 
(Tarifbonus). Die jährlichen Überschussanteile sind damit 
für die Finanzierung der zusätzlichen Leistung gebunden. 
Sie stehen somit nicht zur Finanzierung einer gegebenen-
falls notwendig werdenden Neubewertung der Deckungs-
rückstellung, z.B. aufgrund einer Verlängerung der Le-
benserwartung über das in den Kalkulationsgrundlagen 
berücksichtigte Ausmaß hinaus, zur Verfügung. 
 
Die Tarifbonusse bestehen aus den gleichen Bausteinen 
wie Ihre Versicherung, einen Baustein Kapital bei Unfalltod 
enthalten sie jedoch nicht. Ist ein Baustein Kapital bei Tod 
eingeschlossen, stimmen im Tarifbonus das Kapital bei Tod 
mit dem Garantiekapital zur Altersvorsorge stets überein. 
Im Übrigen stehen die Leistungen aus dem Bonus im sel-
ben Verhältnis zueinander wie die Leistungen Ihrer Versi-
cherung mit folgenden Ausnahmen:  
 
- Ist eine Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn 

eingeschlossen, erhöht sich diese höchstens um den 
selben Betrag wie die Rente zur Altersvorsorge. 

- Ist eine Berufsunfähigkeitsrente eingeschlossen, darf 
die Berufsunfähigkeitsrente aus dem Bonus die Ren-
te zur Altersvorsorge nicht übersteigen.  

 
Die Höhe der Leistungen aus dem Bonus richtet sich nach 
den hierfür maßgebenden Tarifregelungen.  
 
Die Tarifbonusse sind wiederum am Überschuss beteiligt.  
 
d) Nach Beginn der Rentenzahlung finanzieren wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins sowie den 
jährlichen Überschussanteilen von weiteren eingeschlos-
senen Bausteinen – soweit nach den für sie geltenden Be-
sonderen Bedingungen nicht abweichend geregelt – eine 
Überschussrente. Sie besteht aus einer zusätzlichen bei-
tragsfreien Rente zur Altersvorsorge sowie einer Erhöhung 
der bisher erreichten Rente zur Altersvorsorge.  
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Ist ab Rentenbeginn ein Baustein Hinterbliebenenrente 
eingeschlossen, enthält die Überschussrente auch eine 
Hinterbliebenenrente. Deren Verhältnis zur Rente zur Al-
tersvorsorge stimmt mit dem entsprechenden Verhältnis bei 
Rentenbeginn überein.  
 
Die jährliche Erhöhung der Gesamtleistung erfolgt erstmals 
ein Jahr nach Beginn der Rentenzahlung, wobei die Erhö-
hung in Prozent der im Vorjahr erreichten Gesamtleistung 
festgelegt wird.  
 
Sie können uns während der Aufschubdauer jederzeit 
schriftlich mitteilen, dass Sie eine andere als die bei Ver-
tragsabschluss vereinbarte Verwendung der Überschuss-
anteile im Rentenbezug wünschen. Sie müssen den Antrag 
spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbe-
ginn stellen. 
 
Eine Änderung der Überschussanteilsätze kann nicht nur 
die künftigen Erhöhungen verändern, sondern auch die 
bereits erreichte Leistung aus der Überschussrente. Dem-
nach ist sowohl eine Erhöhung, als auch eine Kürzung der 
Überschussrente möglich. Eine Kürzung kann jedoch 
höchstens bis auf die zu Rentenbeginn garantierte Rente 
erfolgen. Wir werden Sie bei Beginn der Rentenzahlung 
und bei jeder später eintretenden Änderung über die Höhe 
der vorgenannten zusätzlichen beitragsfreien Leistung und 
des Erhöhungssatzes informieren.  
 
e) Zusätzlich zu den jährlichen Überschussanteilen kann 
ein Schlussüberschussanteil hinzukommen  
 
- bei Kündigung, Ausübung des Kapitalwahlrechts 

oder Tod vor Rentenbeginn (Vertragsende) oder  
- ab Beginn der Rente zur Alters- oder Hinterbliebe-

nenvorsorge. 
 
Die Höhe des Schlussüberschussanteils wird in Abhängig-
keit von der jeweiligen Ertragslage, der Zinsentwicklung am 
Kapitalmarkt und der Entwicklung der Sterblichkeit festge-
legt. Kommt ein Schlussüberschussanteil bei Vertragsende 
hinzu, wird er in einem Betrag ausgezahlt. Mit einem 
Schlussüberschussanteil ab Beginn der Rente zur Alters- 
oder Hinterbliebenenvorsorge finanzieren wir eine Erhö-
hung der Überschussrente (siehe d), die nicht garantiert 
werden kann. Die Schlussüberschussanteile werden je-
weils für die Leistungsfälle eines Geschäftsjahres festge-
legt.  
 
f) Neben der Beteiligung am Überschuss wird Ihre Versi-
cherung bei Beendigung der Ansparphase an den Bewer-
tungsreserven beteiligt: 
 
- bei Kündigung, Ausübung des Kapitalwahlrechts 

oder Tod vor Rentenbeginn (Vertragsende) oder 
- zu Beginn der Rente zur Alters- oder Hinterbliebe-

nenvorsorge 
 
Die Beteiligung an den Bewertungsreserven erfolgt nach 
einem verursachungsorientierten Verfahren.  
 
Die einem einzelnen Vertrag zugeordneten Bewertungsre-
serven werden als Anteil an den Bewertungsreserven aller 
anspruchsberechtigter Verträge bestimmt. Dieser Anteil ist 
abhängig von der Summe der Deckungskapitalien abgelau-
fener Versicherungsjahre im Verhältnis zur Summe der 
entsprechenden Deckungskapitalien aller anspruchsbe-
rechtigten Verträge. 
 
Bei Beendigung der Ansparphase teilen wir gemäß 
§ 153 VVG Ihrer Versicherung den für diesen Zeitpunkt 
ermittelten Betrag zur Hälfte zu. Endet der Vertrag, wird die 

Beteiligung an den Bewertungsreserven in einem Betrag 
ausgezahlt. Wird eine Rente zur Alters- oder Hinterbliebe-
nenvorsorge gezahlt, finanzieren wir mit der Beteiligung an 
den Bewertungsreserven zum Rentenbeginn eine Erhö-
hung der Garantierente. Es gelten die hierfür maßgeben-
den Tarifregelungen.  
 
Die Höhe der Bewertungsreserven, an denen Ihre Versi-
cherung beteiligt wird, ist vom Kapitalmarkt abhängig und 
unterliegt Schwankungen. Zum Ausgleich dieser Schwan-
kungen kann von uns zu Beginn der Rente zur Alters- oder 
Hinterbliebenenvorsorge bzw. bei Ausübung des Kapital-
wahlrechts ein Sockelbetrag für die Beteiligung an den 
Bewertungsreserven gewährt werden. Die Höhe dieses 
Sockelbetrages ist von unserer Ertragslage abhängig. 
 
Übersteigt bei Zuteilung der Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven ein für diesen Zeitpunkt festgelegter Sockel-
betrag den sich nach § 153 Absatz 3 VVG ergebenden 
Wert, wird der Sockelbetrag zugeteilt, anderenfalls bleibt es 
bei der Zuteilung des gesetzlich vorgesehenen Wertes. 
  
Der Sockelbetrag sowie die Stichtage für die Ermittlung der 
Bewertungsreserven werden jeweils für ein Kalenderjahr 
festgelegt und in unserem Geschäftsbericht veröffentlicht. 
Dem Geschäftsbericht sowie den Versicherungsmathemati-
schen Hinweisen können Sie außerdem weitere Informati-
onen zur Beteiligung an den Bewertungsreserven entneh-
men. 
 
g) Laufende Renten werden gemäß § 153 Absatz 1 und 2 
VVG über eine angemessen erhöhte laufende Über-
schussbeteiligung oder eine angemessene Schlussüber-
schussbeteiligung an den Bewertungsreserven beteiligt. 
Bei der Deklaration dieser Überschussanteilsätze wird 
insbesondere die aktuelle Bewertungsreservensituation 
berücksichtigt. 
 
§ 3 Was gilt bei Tod der mitversicherten Person wäh-

rend der Aufschubdauer, wenn ein Baustein Hin-
terbliebenenrente vor Rentenbeginn einge-
schlossen ist? 

 
(1) Stirbt die mitversicherte Person während der Auf-
schubdauer vor der versicherten Person, und ist ein Bau-
stein Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn einge-
schlossen, wird der Baustein zur Altersvorsorge umge-
stellt: Ab diesem Zeitpunkt ist eine Beitragsrückzahlung 
bei Tod der versicherten Person (§ 1 Abs. 2 a) einge-
schlossen. Die dadurch veränderte Rente zur Altersvor-
sorge wird nach versicherungsmathematischen Grund-
sätzen errechnet. Es gelten die dafür maßgebenden 
Tarifregelungen.  
 
(2) Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie statt dessen 
nach dem Tod der mitversicherten Person folgende Ände-
rungen beantragen:  
 
- den Verzicht auf eine Beitragsrückzahlung bei Tod 

der versicherten Person 
- den Einschluss eines neuen Bausteins Kapital bei 

Tod anstelle der Beitragsrückzahlung bei Tod der 
versicherten Person. 

 
Den Antrag müssen Sie spätestens 3 Monate nach Tod 
der mitversicherten Person stellen. 
 
Auf Wunsch informieren wir Sie über die Voraussetzungen 
und Auswirkungen. 
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§ 4 Wann können Sie aus Ihrer Versicherung ein 
Kapital entnehmen? 

 
Sie können aus Ihrer Versicherung ein Kapital entnehmen. 
 
Für die Kapitalentnahme erheben wir eine Bearbeitungsge-
bühr in Höhe von 15 EUR. 
 
Entnehmen Sie ein Kapital aus Ihrer Versicherung, bei der 
kein Baustein Kapital bei Tod, jedoch entweder eine Bei-
tragsrückzahlung oder eine Hinterbliebenenrente vor Ren-
tenbeginn eingeschlossen ist, so nehmen wir einen zusätz-
lichen Abzug vor. Auf Wunsch teilen wir Ihnen die Höhe 
des Abzuges mit.  
 
Voraussetzungen für die Entnahme sind, dass 
 
- kein Policendarlehen besteht 
- der Entnahmebetrag mindestens 1.000 EUR beträgt  
- der verbleibende Rückkaufswert der Versicherung 

nach Kapitalentnahme und Berücksichtigung der 
Bearbeitungsgebühr mindestens 1.000 EUR beträgt.  

 
Durch die Entnahme ändert sich die Zahlungsperiode und 
die Höhe der zu zahlenden Beiträge nicht. 
 
Durch die Entnahme verringert sich die versicherte Leis-
tung nach den hierfür maßgebenden Tarifregelungen. Auf 
Wunsch informieren wir Sie über die Auswirkungen. 
 
§ 5 Wann können Sie sich für ein Kapital anstelle 

einer Rente entscheiden? 
 
(1) Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Ren-
tenbeginn, können Sie statt der Garantierente das Garan-
tiekapital verlangen. Den Antrag auf Auszahlung des 
Garantiekapitals müssen Sie spätestens einen Monat vor 
dem vereinbarten Rentenbeginn stellen.  
 
(2) Sie können auch nur die Auszahlung eines Teils des 
Garantiekapitals verlangen. Dabei müssen Sie die in Ab-
satz 1 genannte Frist beachten. 
 
Wir zahlen dann ab dem vereinbarten Rentenbeginn eine 
Garantierente gemäß § 1, die um den Prozentsatz gekürzt 
ist, der dem ausgezahlten Teil des Garantiekapitals ent-
spricht. Voraussetzung für eine teilweise Auszahlung des 
Garantiekapitals ist, dass die verbleibende Garantierente 
mindestens jährlich 200 EUR beträgt. 
 
(3) Mit Auszahlung des vollen Garantiekapitals zum verein-
barten Rentenbeginn erlischt der Baustein zur Altersvor-
sorge. 
 
Ist ein Baustein Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn 
eingeschlossen, erlischt dieser. Mit Auszahlung eines Teils 
des Garantiekapitals erlischt ein Baustein Hinterbliebenen-
rente ab Rentenbeginn in dem prozentualen Umfang, in 
dem das Garantiekapital ausgezahlt wird. 
 
(4) Sie können die Auszahlung eines Kapitals auch noch 
nach Beginn der Rentenzahlung verlangen und zwar so-
lange eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn 
versichert ist. In diesem Fall können Sie zu einem beliebi-
gen Rentenzahlungstermin die Zahlung eines Kapitals 
verlangen. Für die Kapitalentnahme erheben wir eine Be-
arbeitungsgebühr in Höhe von 50 EUR. 
 
Das ausgezahlte Kapital darf zum Auszahlungszeitpunkt 
weder die Kapitalzahlung bei Tod noch das auf den Aus-
zahlungszeitpunkt berechnete Deckungskapital Ihrer Versi- 
 

cherung überschreiten. Dies gilt unter Berücksichtigung der 
vorstehend genannten Bearbeitungsgebühr. 
 
Wenn Sie sich für eine temporäre Rente gemäß § 6 ent-
schieden haben, ermitteln wir das auszuzahlende Kapital 
auch danach, wie sich der Kapitalmarkt in der Zeit ab Ren-
tenbeginn, höchstens jedoch in den letzten 10 Jahren, 
entwickelt hat. Auf Wunsch informieren wir Sie über die 
Auswirkungen. 
 
Die Versicherung wird nach der Kapitalzahlung fortgeführt, 
sofern die verbleibende Garantierente jährlich mindestens 
200 EUR beträgt. Ist kein Deckungskapital vorhanden oder 
liegt die Garantierente unter den genannten Beträgen, er-
lischt die Versicherung. Ein Deckungskapital wird – soweit 
vorhanden – ausgezahlt. 
 
Ein mitversichertes Kapital für den Todesfall nach Renten-
beginn wird um den Betrag des ausgezahlten Kapitals re-
duziert. Die Garantierente zur Altersvorsorge, eine Ga-
rantierente zur Hinterbliebenenvorsorge und eine Kinder-
pflegerente vermindern sich nach den hierfür geltenden 
Tarifregelungen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die 
Auswirkungen. 
 
(5) Sie können zum Zeitpunkt des Rentenbeginns statt der 
Garantierente auch dann eine Kapitalzahlung in Höhe des 
Rückkaufswertes (§ 19) verlangen, wenn Sie den verein-
barten Rentenbeginn gemäß § 7 Absatz 1 vorgezogen 
haben. Die Frist des Absatz 1 gilt in diesem Fall entspre-
chend.  
 
Voraussetzung dafür ist, dass zu Ihrer Versicherung einer 
der Bausteine Kapital bei Tod oder Hinterbliebenenrente 
vor Rentenbeginn eingeschlossen oder eine Beitragsrück-
zahlung vereinbart wurde.  
 
Mit Auszahlung des Kapitals zum vorgezogenen Renten-
beginn erlöschen alle Bausteine.  
 
§ 6 Wann können Sie sich für eine temporäre anstel-

le einer lebenslangen Rente entscheiden? 
 
(1) Vor dem vereinbarten Rentenbeginn können Sie ver-
langen, dass wir anstelle der Garantierente nach § 1 eine 
Rente nur für eine begrenzte Zeit zahlen („temporäre Ren-
te“). Die Dauer der Rentenzahlung können Sie wählen. 
Sowohl für Ihr Verlangen nach einer temporären Rente als 
auch für die Dauer der Rentenzahlung gelten jedoch Be-
schränkungen, die unter anderem vom Alter der versicher-
ten Person am Rentenbeginn abhängen. Auf Wunsch in-
formieren wir Sie über die Voraussetzungen und Auswir-
kungen. 
 
(2) Die temporäre Rente müssen Sie spätestens einen 
Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn beantragen.  
 
(3) Wenn Sie eine Partnerversicherung abgeschlossen 
haben, müssen Sie für die temporäre Rente als versicherte 
Person eine der beiden versicherten Personen bestimmen. 
 
(4) Wir zahlen die ab Rentenbeginn garantierte temporäre 
Rente, solange die versicherte Person lebt, längstens für 
die vereinbarte Rentenzahlungsdauer. Die Höhe der ab 
Rentenbeginn garantierten temporären Rente ermitteln wir 
aus dem Deckungskapital Ihrer Versicherung zuzüglich der 
Beteiligung an den Bewertungsreserven zum Ende der 
Aufschubdauer. Es gelten dabei die zum Zeitpunkt des 
Rentenbeginns maßgebenden Tarifregelungen. Auf 
Wunsch informieren wir Sie über die Auswirkungen. 
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(5) Ein mitversichertes Kapital bei Tod nach Rentenbeginn 
kann sich der Höhe nach ändern. Auf Wunsch informieren 
wir Sie über die Auswirkungen. Bausteine zur Hinterbliebe-
nenvorsorge entfallen mit Beginn der temporären Rente. 
 
Leistungen für den Fall des Todes nach Rentenbeginn 
können Sie gemäß § 9 ändern. 
 
(6) Auch während der Dauer der temporären Rentenzah-
lung erhalten Sie eine Überschussbeteiligung, im Sinne des 
§ 2. Die Überschussanteilsätze für Ihre Versicherung kön-
nen von den Überschussanteilsätzen abweichen, die wir für 
die Untergruppe Ihrer Versicherung im Geschäftsbericht 
nennen. Wenn für Ihre Versicherung eigene Überschussan-
teilsätze gelten werden wir sie Ihnen vor Beginn der tempo-
rären Rente mitteilen. 
  
Abweichend von den Regelungen für die Überschussbetei-
ligung nach Beginn der Rentenzahlung in § 2 Abs. 2 d und 
e finanzieren wir nach Beginn der temporären Rentenzah-
lung mit den jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins 
eine kompakte Überschussrente. Sie besteht aus einer 
zusätzlichen beitragsfreien temporären Rente.  
 
Eine Änderung der Überschussanteilsätze kann die Leis-
tung aus der kompakten Überschussrente verändern. Dem-
nach ist sowohl eine Erhöhung als auch eine Kürzung der 
kompakten Überschussrente möglich. Eine Kürzung kann 
jedoch höchstens bis auf die zum Rentenbeginn garantierte 
temporäre Rente erfolgen. Wir werden Sie bei Beginn der 
temporären Rentenzahlung und bei jeder später eintreten-
den Änderung über die Höhe der vorgenannten zusätzli-
chen beitragsfreien temporären Rente informieren. 
 
Mit einem Schlussüberschussanteil ab Beginn der Rente 
gemäß § 2 Abs. 2 e finanzieren wir eine Erhöhung der 
kompakten Überschussrente, die nicht garantiert werden 
kann. 
 
Auf Wunsch informieren wir Sie über die Auswirkungen. 
 
§ 7 Wie können Sie den Rentenbeginn bzw. den Leis-

tungszeitpunkt flexibel gestalten? 
 
(1) Vorziehen der Leistung 
 
Sie können den vereinbarten Rentenbeginn bzw. Leis-
tungszeitpunkt um bis zu 7 Jahre vorziehen.  
 
Voraussetzungen dafür sind: 
 
- Die versicherte Person bzw. bei Partnerversicherun-

gen eine der versicherten Personen muss zum vor-
gezogenen Leistungszeitpunkt das rechnungsmäßi-
ge Alter 55 Jahre erreicht haben.  

- Durch das Vorziehen des Rentenbeginns unter-
schreitet die Gesamtrente (einschließlich Über-
schussbeteiligung) nicht einen Mindestbetrag von 
jährlich 200 EUR.  

- Der Antrag muss mindestens einen Monat vor dem 
gewünschten Rentenbeginn bzw. Leistungszeitpunkt 
gestellt werden. 

- Der Zeitraum zwischen Versicherungsbeginn und  
gewünschtem Rentenbeginn bzw. Leistungszeit-
punkt beträgt mindestens ein Jahr. 

 
Für den vorgezogenen Rentenbeginn bzw. Leistungszeit-
punkt gelten die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten wie für 
den ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn (insbesondere 
§§ 5 und 6). 
 
 

Durch das Vorziehen des Rentenbeginns verringert sich die 
Garantierente und das Garantiekapital nach versicherungs-
mathematischen Grundsätzen. 
 
Über die Möglichkeit des Vorziehens des Rentenbeginns 
werden wir Sie rechtzeitig informieren. 
 
Sind weitere Bausteine eingeschlossen, gilt: 
 
- Eingeschlossene Bausteine Hinterbliebenenrente 

vor Rentenbeginn, Kapital bei Tod, Kapital bei Un-
falltod und zur Berufsunfähigkeitsvorsorge erlöschen 
bei Erreichen des vorgezogenen Rentenbeginns. 
Wird zu diesem Zeitpunkt eine Berufsunfähigkeits-
rente gezahlt, bleibt diese jedoch unberührt. 
 
Bei einem eingeschlossenen Baustein Hinterbliebe-
nenrente ab Rentenbeginn verringert sich die Leistung 
nach versicherungsmathematischen Grundsätzen. 
Das Verhältnis von Hinterbliebenenrente ab Renten-
beginn und Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbe-
ginn zur Garantierente zur Altersvorsorge bleibt durch 
das Vorziehen unverändert. Die neue Hinter-
bliebenenrente darf ab Rentenbeginn den Mindestbe-
trag von jährlich 200 EUR nicht unterschreiten. 

 
(2) Aufschieben der Leistung 
 
a) Zum vereinbarten Rentenbeginn haben Sie das Recht, 
die Aufschubdauer zu verlängern, maximal bis zum Alter 
von 85 Jahren. Den Zeitraum der Verlängerung, also die 
Zeit vom ursprünglichen Rentenbeginn bis zum aufgescho-
benen Rentenbeginn, nennen wir zusätzliche Aufschub-
dauer. 
 
Voraussetzung für das Aufschieben ist: 
 
- Die versicherte Person bzw. bei Partnerversicherun-

gen eine der versicherten Personen muss zum ur-
sprünglich vereinbarten Rentenbeginn bzw. Leis-
tungszeitpunkt das rechnungsmäßige Alter 55 Jahre 
erreicht haben. 

 
Bei beitragspflichtigen Versicherungen können die Beiträge 
während der zusätzlichen Aufschubdauer weitergezahlt 
werden. Durch das Aufschieben des Rentenbeginns bzw. 
Leistungszeitpunkts erhöhen sich die Garantierente und 
das Garantiekapital. Ein für den Todesfall nach Rentenbe-
ginn versichertes Kapital kann sich ändern. Auf Wunsch 
informieren wir Sie über die Auswirkungen.  
 
b) Bei Tod der versicherten Person bzw. bei Partnerversi-
cherungen einer der versicherten Personen in der zusätzli-
chen Aufschubdauer gilt: 
 
- Haben Sie keine Hinterbliebenenrente ab Renten-

beginn eingeschlossen, zahlen wir bei Tod einen Be-
trag in Höhe des Rückkaufswertes, den Sie erhalten 
hätten, wenn die versicherte Person bzw. bei Part-
nerversicherungen alle versicherten Personen das 
Ende der laufenden Versicherungsperiode (§ 12 
Abs. 1) erlebt und Sie die Versicherung zu diesem 
Zeitpunkt gekündigt hätten (§ 19).  

- Haben Sie eine Hinterbliebenenrente ab Rentenbe-
ginn eingeschlossen, zahlen wir eine Hinterbliebe-
nenrente, wenn und solange die bei Tod der versi-
cherten Person mitversicherte Person lebt. Die Höhe 
der Hinterbliebenenrente ermitteln wir nach den 
maßgebenden Tarifregelungen aus einem Betrag in 
Höhe des Rückkaufswertes, den Sie erhalten hätten, 
wenn die versicherte Person das Ende der laufen-
den Versicherungsperiode (§ 12 Abs. 1) erlebt und 



7 

Sie die Versicherung zu diesem Zeitpunkt gekündigt 
hätten (§ 19). Die Höhe der Hinterbliebenenrente 
hängt außerdem vom Alter der mitversicherten Per-
son zu diesem Zeitpunkt ab. Die Hinterbliebenenren-
te wird an den Überschüssen beteiligt. 

 
Kündigen Sie Ihre Versicherung in der zusätzlichen Auf-
schubdauer, zahlen wir den gemäß § 19 berechneten 
Rückkaufswert.  
 
c) Sind weitere Bausteine eingeschlossen, gilt: 
 
- Ein vor aufgeschobenem Rentenbeginn vereinbartes 

Kapital für den Todesfall nach Beginn der Hinterblie-
benenrente verändert sich. 

- Ein Baustein Kapital bei Tod, ein Baustein zur Be-
rufsunfähigkeitsvorsorge, ein Baustein Hinterbliebe-
nenrente vor Rentenbeginn oder eine Unfallzusatz-
versicherung wird nicht aufgeschoben. 

- Die Leistungen weiterer eingeschlossener Bausteine 
erhöhen sich im gleichen Verhältnis wie die 
Garantierente. 

 
Für die Änderung der Leistungen gelten die hierfür maßge-
benden Tarifregelungen. Auf Wunsch teilen wir Ihnen die 
Änderungen mit. 
 
d) Für den aufgeschobenen Rentenbeginn bzw. Leistungs-
zeitpunkt gelten die gleichen Gestaltungsmöglichkeiten wie 
für den ursprünglich vereinbarten Rentenbeginn (insbeson-
dere §§ 4, 5 und 6). 
 
e) Nach Aufschieben des Rentenbeginns bzw. des Leis-
tungszeitpunkts können Sie den Rentenbeginn bzw. den 
Leistungszeitpunkt wieder vorziehen. Es gilt Absatz 1 sinn-
gemäß.  
 
f) Auch in der zusätzlichen Aufschubdauer erhalten Sie 
eine Überschussbeteiligung im Sinne des § 2. Die Über-
schussanteilsätze für Ihre Versicherung können von den 
Überschussanteilsätzen abweichen, die wir für die Unter-
gruppe Ihrer Versicherung im Geschäftsbericht nennen. 
Wenn für Ihre Versicherung eigene Überschussanteilsätze 
gelten werden wir sie Ihnen vor Beginn der zusätzlichen 
Aufschubdauer mitteilen. 
 
§ 8 Wann können Sie während der Aufschubdauer 

Bausteine zur Hinterbliebenenvorsorge ohne Ri-
sikoprüfung einschließen? 

 
(1) Ist in Ihrer Versicherung keiner der Bausteine zur Hin-
terbliebenenvorsorge, Kapital bei Tod oder Hinterbliebe-
nenrente vor Rentenbeginn eingeschlossen, können Sie 
während der Aufschubdauer verlangen, dass einer dieser 
Bausteine ohne Risikoprüfung eingeschlossen wird.  
 
Voraussetzungen dafür sind: 
 
- Die versicherte Person hat das rechnungsmäßige 

Alter 40 Jahre noch nicht überschritten. 
- Die versicherte Person ist nicht berufsunfähig. 
- Wir haben bisher jeden Antrag auf eine Versiche-

rung auf das Leben der versicherten Person zu nor-
malen Bedingungen angenommen. 

- Eines der folgenden Ereignisse ist in den letzten 
6 Monaten vor dem gewünschten Einschluss des 
weiteren Bausteins eingetreten und wird uns nach-
gewiesen: 

 
- Geburt eines Kindes der versicherten Person  

oder Adoption eines Minderjährigen durch die 
versicherte Person. 

- Aufnahme einer selbstständigen beruflichen Tä-
tigkeit der versicherten Person, sofern diese die 
Mitgliedschaft in einer für den Beruf zuständigen 
Kammer erfordert. 

- Beendigung der Berufsausbildung bzw. Start ins 
Berufsleben der versicherten Person. 

- Aufnahme eines Darlehens der versicherten Per-
son zur Finanzierung einer selbst genutzten Im-
mobilie im Wert von mindestens 100.000 EUR. 

 
Bei Partnerversicherungen ist es ausreichend, dass vorste-
hend genannte Voraussetzungen bei einer der versicherten 
Personen gegeben sind. Ein Einschluss einer Hinterbliebe-
nenrente ist nicht möglich. 
 
Für den nachträglichen Einschluss gelten die folgenden 
Grenzen: 
 
- für den Baustein Kapital bei Tod 

- Mindestens 100 % des Garantiekapitals zur Al-
tersvorsorge.  

- Höchstens 50.000 EUR Garantiekapital bei Tod. 
 
- für den Baustein Hinterbliebenenrente vor Renten-

beginn  
- Mindestens 20 % der Garantierente zur Al-

tersvorsorge. 
- Höchstens 60 % der Garantierente zur Alters-

vorsorge. 
- Höchstens 6.000 EUR Garantierente pro Jahr für 

die Hinterbliebenenvorsorge. 
 
Der Einschluss der Bausteine Kapital bei Tod und Hinter-
bliebenenrente vor Rentenbeginn erfolgt nach den hierfür 
maßgebenden Tarifregelungen. Auf Wunsch informieren 
wir Sie über die Auswirkungen. Insbesondere entfällt eine 
bisher vereinbarte Beitragsrückzahlung bei Tod. 
 
(2) Gemeinsam mit der Hinterbliebenenrente vor Renten-
beginn gemäß Absatz 1 können Sie auch eine Hinterblie-
benenrente ab Rentenbeginn einschließen. Die Möglich-
keit des nachträglichen Einschlusses der Hinterbliebe-
nenrente ab Rentenbeginn haben Sie auch, wenn bereits 
eine Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn  
versichert ist.  
 
Die Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn darf weder die 
Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn noch die Garan-
tierente zur Altersvorsorge übersteigen.  
 
Der Einschluss des Bausteins zur Hinterbliebenenrente 
ab Rentenbeginn erfolgt nach den hierfür maßgebenden 
Tarifregelungen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die 
Auswirkungen.  
 
§ 9 Wie können Sie Leistungen für den Fall des 

Todes nach Rentenbeginn ändern? 
 
(1) Zum Rentenbeginn können Sie beantragen, dass eine 
vereinbarte Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn 
ohne erneute Risikoprüfung erhöht oder verringert wird. 
Für die Bandbreite der möglichen Veränderungen gelten 
Beschränkungen, die u. a. vom vereinbarten Rentenbe-
ginnalter und der durchschnittlichen Lebenserwartung 
und bei temporären Renten gemäß § 6 zusätzlich von der 
vereinbarten Rentenzahlungsdauer abhängen. Auf 
Wunsch teilen wir Ihnen mit, welche Möglichkeiten für Sie 
bestehen.  
 
(2) Zu Versicherungen ohne eingeschlossenen Baustein 
Hinterbliebenenrente ab Rentenbeginn können Sie ver-
langen, dass zum Ablauf der Aufschubdauer ein solcher 
Baustein eingeschlossen wird. Die Hinterbliebenenrente 
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darf die Garantierente zur Altersvorsorge bei Rentenbe-
ginn nicht überschreiten. Eine Risikoprüfung nehmen wir 
nicht vor. Es gelten die hierfür maßgebenden Tarifrege-
lungen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die Auswir-
kungen. 
 
Den Einschluss eines Bausteins Hinterbliebenenrente ab 
Rentenbeginn können Sie jedoch nicht verlangen, wenn 
Sie sich für eine temporäre Rente gemäß § 6 entschei-
den. 
 
(3) Eine vereinbarte Kapitalzahlung bei Tod nach Renten-
beginn und einen eingeschlossenen Baustein Hinterbliebe-
nenrente ab Rentenbeginn können Sie zum Rentenbeginn 
ausschließen und stattdessen die Zahlung des zu Renten-
beginn erreichten Garantiekapitals abzüglich bereits ge-
zahlter Gesamtrenten zur Altersvorsorge (einschließlich der 
Leistungen aus der Überschussbeteiligung) verlangen.  
 
(4) Für die gemäß Absatz 1 geänderte Kapitalzahlung bei 
Tod kann die Zahlung eines zusätzlichen einmaligen Be-
trags notwendig werden. Seine Höhe richtet sich nach den 
hierfür maßgebenden Tarifregelungen. Auf Wunsch infor-
mieren wir Sie über die Auswirkungen. Bei einer Reduzie-
rung der Kapitalzahlung bei Tod oder wenn Sie einen not-
wendigen einmaligen Betrag nicht zahlen wollen, verändern 
sich die Garantierente und eine eingeschlossene Hinter-
bliebenenrente ebenfalls nach den hierfür maßgebenden 
Tarifregelungen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die 
Auswirkungen. 
 
Für den Antrag auf eine Änderung gemäß Absatz 1 bis 3 
müssen Sie dieselbe Frist einhalten wie in § 5 Absatz 1 
beschrieben. 
 
§ 10 Wann können Sie einen Versicherungsschutz für 

den Pflegefall einschließen? 
 
Sie können beantragen, dass zum Rentenbeginn in Ihre 
Versicherung ein Versicherungsschutz für den Pflegefall 
eingeschlossen wird. Eine Risikoprüfung nehmen wir 
nicht vor. 
 
Den Antrag auf Einschluss müssen Sie bis spätestens 
einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbeginn stellen.  
 
Auf Wunsch informieren wir Sie über die Voraussetzun-
gen und Auswirkungen. 
 
Den Einschluss eines Versicherungsschutzes für den 
Pflegefall können Sie jedoch nicht verlangen, wenn Sie 
sich für eine temporäre Rente gemäß § 6 entscheiden. 
 
§ 11 Wann beginnt der Versicherungsschutz? 
 
Der Versicherungsschutz beginnt mit Abschluss des Ver-
trages, jedoch nicht vor dem im Versicherungsschein an-
gegebenen Beginn der Versicherung. Der Versicherungs-
schutz beginnt zu dem genannten Zeitpunkt nur dann, 
wenn Sie den ersten oder einmaligen Beitrag rechtzeitig im 
Sinne von § 12 zahlen.  
 
§ 12 Was haben Sie bei der Beitragszahlung zu beach-

ten? 
 
(1) Die Beiträge für Ihre Versicherung sind je nach Verein-
barung in einem einmaligen Beitrag oder als laufende Bei-
träge für jede Versicherungsperiode zu entrichten. Die 
Versicherungsperiode beträgt entsprechend der vereinbar-
ten und im Versicherungsschein angegebenen Zahlungs-
periode einen Monat, ein Vierteljahr, ein halbes Jahr oder 
ein Jahr.  

(2) Der erste oder einmalige Beitrag ist unverzüglich nach 
Abschluss des Vertrages zu zahlen. Ist vereinbart, dass der 
Versicherungsschutz erst zu einem späteren Zeitpunkt 
beginnen soll, wird der erste oder einmalige Beitrag erst zu 
diesem Zeitpunkt fällig. Die Folgebeiträge sind, soweit nicht 
etwas anderes vereinbart ist, jeweils am Ersten des Monats 
der vereinbarten Versicherungsperiode fällig. Ist monatliche 
Beitragszahlung vereinbart, erfolgt die Zahlung der Beiträ-
ge durch Lastschrifteinzug. 
 
(3) Die Beitragszahlung ist rechtzeitig, wenn Sie bei Fällig-
keit unverzüglich alles tun, damit der Beitrag bei uns ein-
geht.  
 
Haben Sie eine Einzugsermächtigung erteilt (Lastschriftver-
fahren), ist die Beitragszahlung rechtzeitig, wenn der Bei-
trag bei Fälligkeit von uns eingezogen werden kann und 
Sie einer berechtigten Einziehung nicht widersprechen. 
Können wir den fälligen Beitrag nicht einziehen und haben 
Sie dies nicht zu vertreten, ist die Zahlung auch dann noch 
rechtzeitig, wenn sie unverzüglich erfolgt, nachdem wir Sie 
in Textform zur Zahlung aufgefordert haben. 
 
Können wir einen fälligen Beitrag nicht einziehen und ha-
ben Sie dies zu vertreten, können wir für die Zukunft ver-
langen, dass Zahlungen nur noch außerhalb des Last-
schriftverfahrens erfolgen. In diesem Fall stellen wir, sofern 
monatliche Beitragszahlung vereinbart ist, die Zahlungspe-
riode auf vierteljährlich um. 
 
(4) Die Übermittlung Ihrer Beiträge erfolgt auf Ihre Gefahr 
und Ihre Kosten. 
 
§ 13 Was gilt, wenn Sie den ersten oder einmaligen 

Beitrag nicht rechtzeitig zahlen? 
 
(1) Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der 
rechtzeitigen Zahlung des Beitrags abhängig. Zahlen Sie 
den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, be-
ginnt der Versicherungsschutz daher erst ab dem Zeit-
punkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Für Versicherungs-
fälle, die in der Zwischenzeit eintreten, sind wir nicht zur 
Leistung verpflichtet. Unsere Leistungspflicht bleibt beste-
hen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht 
zu vertreten haben.  
 
Auf unsere Leistungsfreiheit können wir uns nur berufen, 
wenn wir Sie durch gesonderte Mitteilung in Textform oder 
durch einen auffälligen Hinweis im Versicherungsschein auf 
diese Rechtsfolge der Nichtzahlung des Beitrags hingewie-
sen haben.  
 
(2) Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht 
rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange 
Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Das Rücktrittsrecht ist 
ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.  
 
§ 14 Was gilt, wenn Sie einen Folgebeitrag nicht 

rechtzeitig zahlen? 
 
(1) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, geraten 
Sie ohne weitere Zahlungsaufforderung in Verzug. Ein 
Verzug tritt nicht ein, wenn die Zahlung aufgrund eines 
Umstands unterbleibt, den Sie nicht zu vertreten haben. Im 
Verzugsfall sind wir berechtigt, Ersatz des uns durch den 
Verzug entstandenen Schadens zu verlangen.  
  
(2) Zahlen Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig, können 
wir Ihnen auf Ihre Kosten in Textform eine Zahlungsfrist 
setzen. Die Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen 
betragen.  
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(3) Für Versicherungsfälle, die nach Ablauf der gesetzten 
Zahlungsfrist eintreten, entfällt oder vermindert sich der 
Versicherungsschutz, wenn Sie sich bei Eintritt des Versi-
cherungsfalles noch mit der Zahlung in Verzug befinden. 
Voraussetzung ist, dass wir Sie bereits mit der Fristsetzung 
auf diese Rechtsfolge hingewiesen haben. 
 
(4) Nach Ablauf der gesetzten Zahlungsfrist können wir den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, 
wenn Sie sich noch immer mit den Beiträgen, Zinsen oder 
Kosten in Verzug befinden. Voraussetzung ist, dass wir Sie 
bereits mit der Fristsetzung auf diese Rechtsfolge hinge-
wiesen haben. Wir können die Kündigung bereits mit der 
Fristsetzung erklären. Sie wird dann automatisch mit Ablauf 
der Frist wirksam, wenn Sie zu diesem Zeitpunkt noch 
immer mit der Zahlung in Verzug sind. Auf diese Rechtsfol-
ge werden wir Sie ebenfalls hinweisen.  
 
(5) Sie können den angeforderten Betrag auch dann noch 
nachzahlen, wenn unsere Kündigung wirksam geworden 
ist. Die Nachzahlung kann nur innerhalb eines Monats nach 
der Kündigung oder, wenn die Kündigung bereits mit der 
Fristsetzung verbunden worden ist, innerhalb eines Monats 
nach Fristablauf erfolgen. Zahlen Sie innerhalb dieses 
Zeitraums, wird die Kündigung unwirksam und der Vertrag 
besteht fort. Für Versicherungsfälle, die zwischen dem 
Ablauf der Zahlungsfrist und der Zahlung eintreten, besteht 
kein oder nur ein verminderter Versicherungsschutz.  
 
§ 15 Was gilt für die Beitragszahlung bei Arbeitslosig-

keit oder Kurzarbeit, während der Elternzeit oder 
während einer beruflichen Weiterbildung?  

 
(1) Besteht der Vertrag bereits 3 Jahre, können Sie eine 
Stundung der Folgebeiträge verlangen, wenn Sie arbeits-
los werden oder Sie sich in Kurzarbeit befinden. Die Bei-
träge stunden wir zinslos, solange Sie arbeitslos sind, 
jedoch längstens für ein Jahr. Befinden Sie sich in Kurz-
arbeit, stunden wir die Beiträge solange Sie sich in Kurz-
arbeit befinden, jedoch längstens für 2 Jahre. Der Versi-
cherungsschutz bleibt während der Stundung in vollem 
Umfang bestehen. 
 
Bei mehrmaligem Eintritt von Arbeitslosigkeit oder Kurz-
arbeit können die Beiträge jeweils erneut gestundet wer-
den. Insgesamt stunden wir die Beiträge während der 
gesamten Vertragslaufzeit bei Arbeitslosigkeit höchstens 
für 24 Monate. Bei Kurzarbeit können die Beiträge wäh-
rend der gesamten Vertragslaufzeit höchstens zwei Mal 
gestundet werden. 
 
(2) Zum Nachweis der Arbeitslosigkeit oder Kurzarbeit 
benötigen wir einen Bescheid der zuständigen Agentur 
für Arbeit. Den Wegfall der Arbeitslosigkeit oder Kurzar-
beit müssen Sie uns unverzüglich anzeigen.  
 
(3) Die gestundeten Beiträge müssen Sie nach Ablauf 
des Stundungszeitraumes in einem Betrag nachentrich-
ten. 
 
(4) Während der Elternzeit können Sie Ihre Beiträge für 
maximal 3 Jahre vorübergehend reduzieren (Teilbeitrags-
zahlung), sofern für den Vertrag bereits für mindestens 
ein Jahr Beiträge gezahlt sind. Die Teilbeitragszahlung 
kann während der gesamten Vertragslaufzeit höchstens 
zweimal in Anspruch genommen werden. Auf Wunsch 
informieren wir Sie über weitere Voraussetzungen und 
Auswirkungen. 
 
 
 
 

(5) Während einer beruflichen Weiterbildung, z. B. bei 
Aufnahme eines Masterstudiums, können Sie Ihre Beiträ-
ge für die Dauer der Weiterbildung, maximal jedoch für 
3 Jahre, vorübergehend reduzieren (Teilbeitragszahlung), 
sofern für den Vertrag bereits für mindestens ein Jahr 
Beiträge gezahlt sind. Die Teilbeitragszahlung kann wäh-
rend der gesamten Vertragslaufzeit höchstens einmal in 
Anspruch genommen werden. Auf Wunsch informieren 
wir Sie über weitere Voraussetzungen und Auswirkungen. 
 
§ 16 Wann können Sie Zuzahlungen leisten? 
 
(1) Sie können während der Aufschubdauer jederzeit eine 
Zuzahlung leisten solange sich die Versicherung nicht in 
der zusätzlichen Aufschubdauer befindet. Eine Risikoprü-
fung ist nicht erforderlich. 
 
(2) Voraussetzungen für die Zuzahlungen sind: 
 
- Die einzelne Zuzahlung beträgt mindestens 

1.000 EUR. 
- Die Summe der Zuzahlungen eines Versicherungs-

jahres beträgt höchstens 20.000 EUR. 
 
Haben Sie einen Baustein Kapital bei Tod eingeschlossen, 
gilt zusätzlich folgende Voraussetzung: 
 
- Die Summe der Zuzahlungen eines Versicherungs-

jahres übersteigt nicht die Summe der vereinbarten 
Beiträge eines Versicherungsjahres. 

- Das Kapital bei Tod sowie das der Rente aus Kapital 
bei Tod zugrunde liegende Kapital aus allen bei der 
Allianz Lebensversicherungs-AG auf das Leben der-
selben versicherten Person bestehenden Verträgen 
übersteigen durch die Zuzahlung nicht den Betrag 
von 250.000 EUR. 

 
(3) Durch die Zuzahlung erhöht sich die Rente zur Al-
tersvorsorge. Die Leistung eines eingeschlossenen Bau-
steins Kapital bei Tod erhöht sich um denselben Betrag wie 
das Garantiekapital bei Erleben. Eine vereinbarte Beitrags-
rückzahlung erhöht sich um den Zuzahlungsbetrag. 
 
Die Leistungen einer eingeschlossenen Hinterbliebenen-
rente vor Rentenbeginn erhöhen sich im gleichen Verhält-
nis wie die Rente zur Altersvorsorge, jedoch jährlich um 
höchstens 3 % der Zuzahlung. 
 
Die Leistungen einer eingeschlossenen Hinterbliebenen-
rente ab Rentenbeginn erhöhen sich im gleichen Verhältnis 
wie die Rente zur Altersvorsorge. Die Leistungen von wei-
teren eingeschlossenen Bausteinen werden durch die Zu-
zahlung nicht erhöht. Das dadurch veränderte Verhältnis 
der Leistungen aus eingeschlossenen Bausteinen zu der 
Rente zur Altersvorsorge ist maßgeblich für die Leistungen 
aus dem Bonus (§ 2). 
 
(4) Die Erhöhung der Leistungen errechnet sich nach den 
am Erhöhungstermin erreichten Vertragsdaten, insbeson-
dere dem rechnungsmäßigen Alter der versicherten Per-
son, der restlichen Aufschubdauer, einem eventuell verein-
barten Beitragszuschlag sowie unseren am Erhöhungster-
min maßgebenden Tarifregelungen. 
 
(5) Erhöhungstermin für die Leistungen ist der Erste des 
Monats, in dem die Zuzahlung bei uns eingeht. Haben Sie 
einen Baustein Kapital bei Tod eingeschlossen, ist Erhö-
hungstermin der Erste des Folgemonats. 
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§ 17 Wie können Sie die Beitragszahlungsdauer ver-
ändern? 

 
(1) Abkürzung der Beitragszahlungsdauer  
 
Bei Versicherungen mit laufender Beitragszahlung können 
Sie die Abkürzung der Beitragszahlungsdauer um volle 
Jahre verlangen. Diese Möglichkeit haben Sie allerdings 
nicht, wenn Sie einen Baustein Kapital bei Tod mit geringe-
rem Garantiekapital als das Garantiekapital zur Altersvor-
sorge eingeschlossen haben.  
 
Bei der Abkürzung haben Sie folgende Möglichkeiten: 
 
- Soll die Garantierente und das Garantiekapital un-

verändert bleiben, erhöht sich der laufende Beitrag.  
- Soll der Beitrag unverändert bleiben, sinken die 

Garantierente und das Garantiekapital. In diesem 
Fall werden die Leistungen weiterer eingeschlosse-
ner Bausteine im gleichen Verhältnis wie die Garan-
tierente vermindert. 

- Sollen sowohl der Beitrag als auch die Garantierente 
und das Garantiekapital unverändert bleiben, müs-
sen Sie eine Zuzahlung leisten.  

 
Der neue Beitrag, die neue Garantierente und das neue 
Garantiekapital bzw. die Zuzahlung werden nach versiche-
rungsmathematischen Grundsätzen berechnet.  
 
(2) Verlängerung der Beitragszahlungsdauer 
 
Ist bei Ihrer Versicherung die Beitragszahlungsdauer kürzer 
als die Aufschubdauer und zahlen Sie laufende Beiträge, 
können Sie eine Verlängerung der Beitragszahlungsdauer 
verlangen. 
 
Die Verlängerung ist einmalig und unmittelbar im Anschluss 
an das ursprüngliche Ende der Beitragszahlung um bis zu 
5 Jahre möglich, jedoch längstens bis zum vereinbarten 
Ablauf der Aufschubdauer.  
 
Voraussetzungen dafür sind: 
 
- Die Risikoverhältnisse der versicherten Person müs-

sen im Zeitpunkt der Vertragsänderung den Ab-
schluss einer vergleichbaren neuen Versicherung 
nach unseren Annahmegrundsätzen ohne erschwer-
te Bedingungen zulassen. 

- Die versicherte Person darf zum ursprünglich ver-
einbarten Ende der Beitragszahlungsdauer das rech-
nungsmäßige Alter 50 Jahre noch nicht erreicht ha-
ben.  

 
Durch die Verlängerung erhöhen sich die Garantierente 
und das Garantiekapital ab dem ursprünglichen Ende der 
Beitragszahlungsdauer. Die Leistungen weiterer einge-
schlossener Bausteine erhöhen sich im gleichen Verhältnis 
wie die Garantierente. 
 
Die neue Garantierente, das neue Garantiekapital und die 
Leistungen aus weiteren Bausteinen richten sich nach den 
hierfür maßgebenden Tarifregelungen. Auf Wunsch infor-
mieren wir Sie über die Auswirkungen. 
 
§ 18 Wann können Sie die Versicherung beitragsfrei 

stellen? 
 
Sie können schriftlich verlangen, zum Schluss einer Versi-
cherungsperiode von der Beitragszahlungspflicht befreit zu 
werden. Die Beitragsfreistellung können Sie zeitlich bis zu 
3 Jahre gemäß § 20 befristen. Wir informieren Sie recht-
zeitig vor Ablauf des gewünschten Zeitraums über die Wie-

deraufnahme der Beitragszahlung und über die Möglichkei-
ten zum Ausgleich der rückständigen Beiträge. 
 
(1) Änderung Ihrer Versicherung durch die Beitrags-
freistellung 
 
a) Verlangen Sie eine Beitragsfreistellung, setzen wir die 
Garantierente und das Garantiekapital zur Altersvorsorge 
nach anerkannten Regeln der Versicherungsmathematik 
unter Zugrundelegung des Rückkaufswertes nach § 19 
Absatz 1 a herab. Der aus Ihrer Versicherung für die Bil-
dung der beitragsfreien Garantierente und des beitragsfrei-
en Garantiekapitals zur Verfügung stehende Betrag wird 
dabei um einen Abzug gemäß § 165 Absatz 2 in Verbin-
dung mit § 169 Absatz 5 VVG für erhöhte Verwaltungsauf-
wendungen in Höhe von 50 EUR gekürzt.  
 
Der Abzug entfällt im letzten Jahr der Aufschubdauer. So-
fern das Alter der versicherten Person bzw. bei Partnerver-
sicherungen einer der versicherten Personen rechnungs-
mäßig mindestens 55 Jahre beträgt, entfällt der Abzug 
innerhalb der letzten 7 Jahre der Aufschubdauer.  
 
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall nicht zutreffen oder der 
Abzug niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. 
wird er entsprechend herabgesetzt. 
 
Die Berechnung der beitragsfreien Leistung erfolgt zum 
Ende der Versicherungsperiode, für die Sie letztmalig den 
vollständigen Beitrag gezahlt haben. 
 
b) Ihre Versicherung können Sie allerdings nur dann bei-
tragsfrei fortführen, wenn die beitragsfreie Garantierente 
einen Mindestbetrag von jährlich 200 EUR erreicht. An-
dernfalls erlischt die Versicherung und es wird, soweit vor-
handen, der Rückkaufswert (§ 19) ausgezahlt.  
 
(2) Nachteile der Beitragsfreistellung 
 
Die Beitragsfreistellung Ihrer Versicherung ist mit Nachtei-
len verbunden. Während der Aufschubdauer stehen nicht 
unbedingt Mittel in Höhe der eingezahlten Beiträge für die 
Bildung einer beitragsfreien Garantierente und eines bei-
tragsfreien Garantiekapitals zur Verfügung, da Abschluss 
und Vertriebskosten sowie Verwaltungskosten und ggf. 
eine Risikodeckung finanziert werden müssen. Nähere 
Informationen zur beitragsfreien Garantierente und zum 
beitragsfreien Garantiekapital können Sie Ihren Versiche-
rungsinformationen entnehmen. 
 
§ 19 Wann können Sie die Versicherung kündigen? 
 
Sie können Ihre Versicherung vor Rentenbeginn zu folgen-
den Zeitpunkten schriftlich kündigen: 
 
- bei beitragspflichtigen Versicherungen zum Schluss 

einer Versicherungsperiode 
- bei beitragsfreien Versicherungen zum Schluss des 

laufenden Monats. 
 
(1) Folgen der Kündigung für Ihren Vertrag  
 
a) Kündigen Sie Ihre Versicherung und ist ein Baustein 
Kapital bei Tod eingeschlossen, zahlen wir - soweit vor-
handen - den Rückkaufswert. Dieser ist das nach aner-
kannten Regeln der Versicherungsmathematik mit den 
Rechnungsgrundlagen der Prämienkalkulation zum Kündi-
gungstermin berechnete Deckungskapital des Bausteins 
zur Altersvorsorge. Das Deckungskapital hat bei Versiche-
rungen mit laufender Beitragszahlung jedoch mindestens 
den Wert, der sich bei gleichmäßiger Verteilung der unter 
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Beachtung der aufsichtsrechtlichen Höchstzillmersätze 
angesetzten Abschluss- und Vertriebskosten auf die ersten 
fünf Versicherungsjahre, höchstens jedoch auf die Bei-
tragszahlungsdauer, ergibt. 
 
b) Von dem nach Absatz 1 a berechneten Betrag nehmen 
wir einen Abzug gemäß § 169 Absatz 5 VVG vor. 
 
Den für Ihre Versicherung für jedes Jahr der Aufschubdau-
er geltenden Abzug können Sie Ihren Versicherungsinfor-
mationen entnehmen. Dort nennen wir Ihnen auch die 
Gründe für den Abzug. 
 
Der Abzug entfällt im letzten Jahr der Aufschubdauer. So-
fern das Alter der versicherten Person bzw. bei Partner-
versicherungen einer der versicherten Personen rech- 
nungsmäßig mindestens 55 Jahre beträgt, entfällt der Ab-
zug innerhalb der letzten 7 Jahre der Aufschubdauer.  
 
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall nicht zutreffen oder der 
Abzug niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. 
wird er entsprechend herabgesetzt. 
 
c) Wir sind berechtigt, den gemäß Absatz 1 a berechneten 
Betrag angemessen herabzusetzen, soweit dies erforder-
lich ist, um eine Gefährdung der Belange der Versiche-
rungsnehmer, insbesondere durch eine Gefährdung der 
dauernden Erfüllbarkeit der sich aus den Verträgen erge-
benden Verpflichtungen, auszuschließen. Die Herabset-
zung ist jeweils auf ein Jahr befristet (§ 169 Abs. 6 VVG). 
 
d) Zusätzlich kann ein Rückkaufswert aus dem Schluss-
überschussanteil hinzukommen (siehe § 2 Abs. 2 e). Der 
Betrag wird nach dem in den Versicherungsmathemati-
schen Hinweisen beschriebenen Verfahren ermittelt.  
 
e) Der Auszahlungsbetrag erhöht sich ggf. um die Ihrer 
Versicherung gemäß § 2 Absatz 2 f zugeteilten Bewer-
tungsreserven. 
 
(2) Besonderheiten bei Verträgen mit Hinterbliebenen-
vorsorge (ohne Kapital bei Tod) in der Aufschubdauer 
 
Kündigen Sie Ihre Versicherung, bei der kein Baustein 
Kapital bei Tod, jedoch entweder eine Beitragsrückzahlung 
oder eine Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn einge-
schlossen ist, gilt: 
 
a) Haben Sie eine Beitragsrückzahlung vereinbart, ermit-
teln wir den Rückkaufswert gemäß Absatz 1 a bis d. Wenn 
der ermittelte Rückkaufswert die Beitragsrückzahlung bei 
Tod nicht übersteigt, zahlen wir ihn in voller Höhe aus. 
Wenn der Rückkaufswert die Beitragsrückzahlung bei Tod 
übersteigt, nehmen wir einen weiteren Abzug vor:  
 
Von dem die Beitragsrückzahlung bei Tod übersteigenden 
Teil des ermittelten Rückkaufswertes werden 6 % abgezo-
gen, zuzüglich 1,5 % für jedes zum Zeitpunkt der Kündi-
gung noch ausstehende Jahr der Aufschubdauer, höchs-
tens jedoch 30 %. 
 
Wir nehmen diesen Abzug als pauschalen Ausgleich für 
eine mögliche Risikogegenauslese im verbleibenden Versi-
cherungsbestand vor. Weitere Hinweise zu diesem Abzug 
können Sie Ihren Versicherungsinformationen entnehmen.  
 
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall nicht zutreffen oder der 
Abzug niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. 
wird er entsprechend herabgesetzt. 
 

Der Auszahlungsbetrag erhöht sich ggf. um die Ihrer Versi-
cherung gemäß § 2 Absatz 2 f zugeteilten Bewertungsre-
serven. 
 
Mit Auszahlung des Rückkaufswerts erlischt die Versiche-
rung. 
 
b) Haben Sie eine Hinterbliebenenrente vor Rentenbeginn 
vereinbart, ermitteln wir den Rückkaufswert gemäß Absatz 
1 a bis d. Wenn der ermittelte Rückkaufswert den  
20-fachen Jahresbetrag der Hinterbliebenenrente nicht 
übersteigt, zahlen wir ihn in voller Höhe aus. Wenn der 
Rückkaufswert den 20-fachen Jahresbetrag der Hinterblie-
benenrente übersteigt, nehmen wir einen weiteren Abzug 
vor:  
 
Von dem, den 20-fachen Jahresbetrag der Hinterbliebe-
nenrente übersteigenden Teil des ermittelten Rückkaufs-
wertes werden 6 % abgezogen, zuzüglich 1,5 % für jedes 
zum Zeitpunkt der Kündigung noch ausstehende Jahr der 
Aufschubdauer, höchstens jedoch 30 %. 
 
Wir nehmen diesen Abzug als pauschalen Ausgleich für 
eine mögliche Risikogegenauslese im verbleibenden Versi-
cherungsbestand vor. Weitere Hinweise zu diesem Abzug 
können Sie Ihren Versicherungsinformationen entnehmen.  
 
Sofern Sie uns nachweisen, dass die dem Abzug zugrunde 
liegenden Annahmen in Ihrem Fall nicht zutreffen oder der 
Abzug niedriger zu beziffern ist, entfällt der Abzug bzw. 
wird er entsprechend herabgesetzt. 
 
Der Auszahlungsbetrag erhöht sich ggf. um die Ihrer Versi-
cherung gemäß § 2 Absatz 2 f zugeteilten Bewertungsre-
serven. 
 
Mit Auszahlung des Rückkaufswerts erlischt die Versiche-
rung. 
 
(3) Besonderheiten bei Verträgen ohne Hinterbliebe-
nenvorsorge in der Aufschubdauer 
 
Kündigen Sie Ihre Versicherung, bei der kein Baustein 
Kapital bei Tod, keine Beitragsrückzahlung und keine Hin-
terbliebenenrente vor Rentenbeginn eingeschlossen ist, 
gilt: 
 
Wir stellen Ihre Versicherung gemäß § 18 Absatz 1 a bei-
tragsfrei, sofern Sie bis zum Kündigungszeitpunkt laufen-
de Beiträge gezahlt haben. Erreicht die beitragsfreie 
Garantierente nicht einen Mindestbetrag von jährlich 
200 EUR, zahlen wir stattdessen den gemäß Absatz 1 
berechneten Rückkaufswert. Eine bereits beitragsfreie 
Versicherung können Sie nicht kündigen.  
 
(4) Nachteile der Kündigung 
 
Die Kündigung Ihrer Versicherung ist mit Nachteilen ver-
bunden. Der Rückkaufswert erreicht während der Auf-
schubdauer nicht unbedingt die Summe der eingezahlten 
Beiträge, da Abschluss- und Vertriebskosten sowie Verwal-
tungskosten und ggf. eine Risikodeckung finanziert werden 
müssen. Nähere Informationen zum Rückkaufswert können 
Sie Ihren Versicherungsinformationen entnehmen. 
 
§ 20 Wie lange können Sie nach einer Beitragsfreistel-

lung den ursprünglichen Versicherungsschutz 
wiederherstellen? 

 
(1) Sie können innerhalb von 6 Monaten nach der Beitrags-
freistellung der Versicherung verlangen, dass durch die 
Wiederaufnahme der Beitragszahlung die versicherten 
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Leistungen wieder bis zur Höhe des vor der Beitragsfrei-
stellung geltenden Versicherungsschutzes ohne Risikoprü-
fung angehoben werden. 
 
Sind weitere Bausteine eingeschlossen, ist Voraussetzung, 
dass zum Zeitpunkt der Wiederaufnahme der Beitragszah-
lung 
 
- bei einem eingeschlossenen Baustein zur Berufsun-

fähigkeitsvorsorge  
die versicherte Person nicht berufsunfähig ist; 

 
- bei einem eingeschlossenen Baustein zur Kinder-

vorsorge: Kinderpflegerente mit Beitragsbefreiung 
bei Pflegebedürftigkeit des Kindes oder bei Tod oder 
Berufsunfähigkeit des Versorgers  
die versicherte Person nicht pflegebedürftig und der 
versicherte Versorger weder tot noch berufsunfähig 
sind; 

 
- bei einem eingeschlossenen Baustein zur Kinder-

vorsorge: Beitragsbefreiung bei Tod oder Berufsun-
fähigkeit des Versorgers  
der versicherte Versorger weder tot noch berufsun-
fähig ist; 

 
- bei einem eingeschlossenen Baustein zur Pflegevor-

sorge: Kinderpflegerente  
die versicherte Person nicht pflegebedürftig ist. 

 
(2) Sie können auch nach Ablauf von 6 Monaten, jedoch 
nur innerhalb von 3 Jahren nach der Beitragsfreistellung 
der Versicherung beantragen, dass durch die Wiederauf-
nahme der Beitragszahlung Garantierente und Garantie-
kapital bis zur Höhe des vor der Beitragsfreistellung gelten-
den Versicherungsschutzes angehoben werden. 
 
Ist die Versicherung wegen einer Elternzeit beitragsfrei 
gestellt worden, kann die Frist zwischen Beitragsfreistel-
lung und Wiederherstellung des ursprünglich geltenden 
Versicherungsschutzes auch mehr als 3 Jahre betragen; 
die Wiederherstellung muss jedoch spätestens innerhalb 
von 3 Monaten nach Ende der Elternzeit erfolgen. 
 
Voraussetzung für eine Wiederherstellung des vor der 
Beitragsfreistellung geltenden Versicherungsschutzes ist, 
dass die Risikoverhältnisse der versicherten Person zum 
Zeitpunkt der Vertragsänderung es nach unseren Annah-
megrundsätzen zulassen würden, eine vergleichbare neue 
Versicherung ohne erschwerte Bedingungen abzuschlie-
ßen. 
 
(3) Auf die beitragsfreie Zeit entfallende Beiträge können 
Sie nachentrichten. Stattdessen kann auch die Garan-
tierente und das Garantiekapital herabgesetzt werden, oder 
Sie können höhere laufende Beiträge zahlen. 
 
Die höheren laufenden Beiträge bzw. die niedrigere Garan-
tierente und das niedrigere Garantiekapital richten sich 
nach den bei Abschluss Ihrer Versicherung maßgebenden 
Tarifregelungen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die 
Auswirkungen. 
 
§ 21 Was bedeutet die vorvertragliche Anzeigepflicht 

im Sinne des Gesetzes? 
 
(1) Sie sind bis zur Abgabe Ihrer Vertragserklärung ver-
pflichtet, alle Ihnen bekannten gefahrerheblichen Umstän-
de, nach denen wir in Textform gefragt haben, wahrheits-
gemäß und vollständig anzuzeigen. Gefahrerheblich sind 
die Umstände, die für unseren Entschluss, den Vertrag mit 
dem vereinbarten Inhalt zu schließen, erheblich sind.  

Wenn wir nach Ihrer Vertragserklärung, aber vor Vertrags-
annahme in Textform nach gefahrerheblichen Umständen 
fragen, sind Sie auch insoweit zur Anzeige verpflichtet.  
 
(2) Soll das Leben einer anderen Person versichert wer-
den, so ist auch diese – neben Ihnen – für die wahrheitsge-
mäße und vollständige Beantwortung der in Textform ge-
stellten Fragen verantwortlich. 
 
(3) Handelt für Sie ein Stellvertreter und kennt dieser den 
gefahrerheblichen Umstand oder handelt er arglistig, wer-
den Sie so behandelt, als hätten Sie selbst davon Kenntnis 
gehabt oder den Umstand arglistig verschwiegen.  
 
(4) Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben 
sich aus §§ 19 bis 22 VVG. Unter den dort genannten Vor-
aussetzungen können wir vom Vertrag zurücktreten, leis-
tungsfrei sein, den Vertrag kündigen, wegen arglistiger 
Täuschung anfechten oder auch berechtigt sein, den Ver-
trag anzupassen. 
 
Unsere Rechte auf Rücktritt, Kündigung oder Vertragsan-
passung stehen uns nur zu, wenn wir Sie durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflicht-
verletzung hingewiesen haben. Die genannten Rechte 
können wir nur innerhalb von 5 Jahren seit Vertragsschluss 
ausüben. Dies gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor 
Ablauf dieser Frist eingetreten sind. Haben Sie oder die 
versicherte Person die Anzeigepflicht vorsätzlich oder arg-
listig verletzt, beträgt die Frist zehn Jahre.  
 
(5) Falls wir im Rahmen einer Vertragsanpassung den 
Beitrag um mehr als 10 % erhöhen oder die Gefahrabsi-
cherung für einen nicht angezeigten Umstand ausschlie-
ßen, können Sie den Vertrag nach Maßgabe von § 19 
Absatz 6 VVG kündigen.  
 
(6) Die Absätze 1 bis 5 gelten bei einer unsere Leistungs-
pflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wiederher-
stellung der Versicherung entsprechend. Die Fristen nach 
Absatz 4 beginnen mit der Änderung oder Wiederherstel-
lung der Versicherung bezüglich des geänderten oder wie-
derhergestellten Teils neu zu laufen. 
 
(7) Die Ausübung eines Gestaltungsrechts nach dieser 
Vorschrift (Rücktritt, Kündigung oder Vertragsanpassung) 
bedarf der Schriftform, gleich ob das Gestaltungsrecht 
durch Sie oder uns ausgeübt wird. Sofern Sie uns keine 
andere Person als Bevollmächtigten benannt haben, gilt 
nach Ihrem Tod ein Bezugsberechtigter als bevollmächtigt, 
eine von uns abgegebene Erklärung entgegenzunehmen. 
Ist auch ein Bezugsberechtigter nicht vorhanden oder kann 
sein Aufenthalt nicht ermittelt werden, so können wir den 
Inhaber des Versicherungsscheins zur Entgegennahme der 
Erklärung als bevollmächtigt ansehen. 
 
§ 22 Was gilt bei Wehrdienst, Unruhen, Krieg oder 

Einsatz bzw. Freisetzen von ABC-Waffen/-
Stoffen? 

 
(1) Grundsätzlich besteht unsere Leistungspflicht unabhän-
gig davon, auf welcher Ursache der Versicherungsfall be-
ruht. Wir gewähren Versicherungsschutz insbesondere 
auch dann, wenn die versicherte Person bzw. bei Partner-
versicherungen eine der versicherten Personen in Aus-
übung des Wehr- oder Polizeidienstes oder bei inneren 
Unruhen den Tod gefunden hat. 
 
(2) Bei Tod der versicherten Person bzw. bei Partnerversi-
cherungen einer der versicherten Personen vor Beginn der 
Altersrente in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit kriegerischen Ereignissen ist unsere Leistungs-
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pflicht vermindert. In diesem Fall beschränken sich Leis-
tungen aus dem Baustein zur Altersvorsorge und aus ei-
nem eingeschlossenen Baustein Kapital bei Tod auf den für 
den Stichtag berechneten Rückkaufswert (§ 19). Der Rück-
kaufswert wird auf den nächsten Ersten des Monats, der 
auf den Todestag folgt, berechnet. Eine Zahlung erfolgt 
nur, sofern zum gleichen Zeitpunkt bei Kündigung ein 
Rückkaufswert gezahlt würde. Einen Abzug gemäß § 19 
Absatz 1 b nehmen wir dabei nicht vor. 
 
Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, 
wenn die versicherte Person bzw. bei Partnerversicherun-
gen eine der versicherten Personen in unmittelbarem oder 
mittelbarem Zusammenhang mit kriegerischen Ereignissen 
stirbt, denen sie während eines Aufenthaltes außerhalb der 
Bundesrepublik Deutschland ausgesetzt und an denen sie 
nicht aktiv beteiligt war. 
 
(3) Bei Tod der versicherten Person bzw. bei Partnerversi-
cherungen einer der versicherten Personen vor Beginn der 
Altersrente in unmittelbarem oder mittelbarem Zusammen-
hang mit dem vorsätzlichen Einsatz von atomaren, biologi-
schen oder chemischen Waffen oder dem vorsätzlichen 
Einsatz oder der vorsätzlichen Freisetzung von radioakti-
ven, biologischen oder chemischen Stoffen beschränkt sich 
unsere Leistungspflicht entsprechend der Regelung in 
Absatz 2. Dies gilt nur, sofern der Einsatz oder das Freiset-
zen darauf gerichtet sind, das Leben einer Vielzahl von 
Personen zu gefährden. Einen Abzug gemäß § 19 Ab- 
satz 1 b nehmen wir dabei nicht vor. Absatz 2 bleibt unbe-
rührt. 
 
Diese Einschränkung unserer Leistungspflicht entfällt, 
wenn es sich um ein räumlich und zeitlich begrenztes Er-
eignis handelt, bei dem nicht mehr als 1.000 Menschen 
unmittelbar sterben oder voraussichtlich mittelbar innerhalb 
von fünf Jahren nach dem Ereignis sterben oder dauerhaft 
schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen erleiden wer-
den. Die Voraussetzungen für den Wegfall der Einschrän-
kung unserer Leistungspflicht sind von einem unabhängi-
gen Gutacher zu prüfen und zu bestätigen. 
 
(4) Ist unsere Leistungspflicht bei Tod der versicherten 
Person nach Absatz 2 oder Absatz 3 beschränkt, vermin-
dern sich Leistungen aus eingeschlossenen Bausteinen 
Hinterbliebenenrente auf den Betrag, den wir aus dem auf 
den Stichtag gemäß Absatz 2 berechneten Rückkaufswert 
ohne Abzug (§ 169 VVG entsprechend) erbringen können.  
 
§ 23 Was gilt bei Selbsttötung der versicherten Per-

son bzw. einer der versicherten Personen? 
 
(1) Bei vorsätzlicher Selbsttötung leisten wir, wenn seit 
Abschluss des Vertrages 3 Jahre vergangen sind. 
 
(2) Bei vorsätzlicher Selbsttötung vor Ablauf der Dreijahres-
frist besteht Versicherungsschutz nur dann, wenn uns 
nachgewiesen wird, dass die Tat in einem die freie Wil-
lensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter 
Störung der Geistestätigkeit oder unter dem Druck schwe-
rer körperlicher Leiden begangen worden ist. Andernfalls 
beschränkt sich unsere Leistungspflicht aus dem Baustein 
zur Altersvorsorge und aus einem eingeschlossenen Bau-
stein Kapital bei Tod auf den für den Stichtag berechneten 
Rückkaufswert (§ 19), höchstens auf die vertraglich für den 
Todesfall vereinbarte Leistung. Der Rückkaufswert wird auf 
den nächsten Ersten des Monats, der auf den Todestag 
folgt, berechnet. Einen Abzug gemäß § 19 Absatz 1 b neh-
men wir nicht vor.  
 
(3) Ist unsere Leistungspflicht bei Tod der versicherten 
Person nach Absatz 2 beschränkt, vermindern sich Leis-

tungen aus eingeschlossenen Bausteinen Hinterbliebenen-
rente auf den Betrag, den wir aus dem auf den Stichtag 
gemäß Absatz 2 berechneten Rückkaufswert ohne Abzug 
(§ 169 VVG entsprechend) erbringen können. 
 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch bei einer unsere Leis-
tungspflicht erweiternden Änderung oder bei einer Wieder-
herstellung der Versicherung. Die Dreijahresfrist beginnt 
entsprechend mit Änderung oder Wiederherstellung der 
Versicherung bezüglich des geänderten oder wiederherge-
stellten Teils neu zu laufen. 
 
§ 24 Was ist bei Fälligkeit der Versicherungsleistung 

zu beachten? 
 
(1) Werden Leistungen aus dem Vertrag beansprucht, 
können wir die Vorlage des Versicherungsscheins sowie 
eines amtlichen Zeugnisses über den Tag der Geburt der 
versicherten Person verlangen.  
 
(2) Wir können vor jeder Rentenzahlung auf unsere Kosten 
ein amtliches Zeugnis darüber verlangen, dass die versi-
cherte Person noch lebt. 
 
(3) Der Tod der versicherten Person bzw. bei Partnerversi-
cherungen einer der versicherten Personen ist uns unver-
züglich anzuzeigen. Es sind uns folgende Unterlagen ein-
zureichen: 
 
- ein amtliches Zeugnis über den Tag der Geburt, 
- eine amtliche Alter und Geburtsort enthaltende Ster-

beurkunde. 
 
Zu Unrecht empfangene Rentenzahlungen sind an uns 
zurückzuzahlen. 
 
(4) Ist ein Baustein zur Hinterbliebenenvorsorge einge-
schlossen oder haben Sie Beitragsrückzahlung vereinbart, 
so sind uns folgende Unterlagen zusätzlich einzureichen: 
 
a) bei Versicherungen ohne Risikoprüfung ein Nachweis 
über die Todesursache, 
 
b) bei Versicherungen mit Risikoprüfung ein ausführliches 
ärztliches oder amtliches Zeugnis über die Todesursache 
sowie über Beginn und Verlauf der Krankheit, die zum 
Tode der versicherten Person bzw. bei Partnerversicherun-
gen einer der versicherten Personen geführt hat. 
 
(5) Zur Klärung unserer Leistungspflicht können wir not-
wendige weitere Nachweise verlangen und erforderliche 
Erhebungen selbst anstellen. Die mit den Nachweisen 
verbundenen Kosten trägt derjenige, der die Versiche-
rungsleistung beansprucht. 
 
(6) Wir überweisen dem Empfangsberechtigten unsere 
Leistungen auf seine Kosten. Bei Überweisungen in Staa-
ten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums trägt 
der Empfangsberechtigte auch die damit verbundene Ge-
fahr. 
 
§ 25 Welche Bedeutung hat der Versicherungsschein? 
 
(1) Den Inhaber des Versicherungsscheins können wir als 
berechtigt ansehen, über die Rechte aus dem Vertrag zu 
verfügen, insbesondere Leistungen in Empfang zu neh-
men. Wir können aber verlangen, dass uns der Inhaber des 
Versicherungsscheins seine Berechtigung nachweist. 
 
(2) In den Fällen des § 28 Absatz 4 brauchen wir den 
Nachweis der Berechtigung nur dann anzuerkennen, wenn 
uns die schriftliche Anzeige des bisherigen Berechtigten 
vorliegt. 
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§ 26 Was gilt für Mitteilungen und Erklärungen, die 
sich auf das Versicherungsverhältnis beziehen? 

 
Mitteilungen und Erklärungen, die das Versicherungsver-
hältnis betreffen, können weit reichende Auswirkungen 
haben. Diese sollten auch dann in Text- oder Schriftform 
erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im 
Vertrag vorgesehen ist. 
  
§ 27 Was gilt nach dem Gesetz, wenn Sie uns eine 

Änderung Ihrer Anschrift oder Ihres Namens 
nicht mitteilen? 
 

(1) Haben Sie uns eine Änderung Ihrer Anschrift oder Ihres 
Namens nicht mitgeteilt, genügt für eine Willenserklärung, 
die Ihnen gegenüber abzugeben ist, die Absendung eines 
eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte An-
schrift unter dem letzten uns bekannten Namen. Die Erklä-
rung gilt drei Tage nach der Absendung des Briefes als 
zugegangen.  
 
(2) Wenn Sie für eine Versicherung die Anschrift Ihrer ge-
werblichen Niederlassung angegeben haben, gilt Absatz 1 
bei einer Verlegung der gewerblichen Niederlassung ent-
sprechend.  
 
(3) Wenn Sie sich für längere Zeit außerhalb der Bundes-
republik Deutschland aufhalten, sollten Sie uns, auch in 
Ihrem Interesse, eine im Inland ansässige Person benen-
nen, die bevollmächtigt ist, unsere Mitteilungen für Sie 
entgegenzunehmen (Zustellungsbevollmächtigter). 
 
§ 28 Wer erhält die Versicherungsleistungen? 
 
(1) Die Leistungen aus dem Vertrag erbringen wir an Sie 
als unseren Versicherungsnehmer oder an Ihre Erben, falls 
Sie uns keine andere Person benannt haben, die bei Eintritt 
des Versicherungsfalls die Ansprüche aus dem Vertrag 
erwerben soll (Bezugsberechtigter). Bis zum Eintritt des 
Versicherungsfalls können Sie das Bezugsrecht jederzeit 
widerrufen. 
 
(2) Sie können ausdrücklich bestimmen, dass der Bezugs-
berechtigte sofort und unwiderruflich die Ansprüche aus 
dem Vertrag erwerben soll. Sobald wir Ihre Erklärung erhal-
ten haben, kann dieses Bezugsrecht nur noch mit Zustim-
mung des von Ihnen Benannten aufgehoben werden. 
 
(3) Sie können Ihre Rechte aus dem Vertrag auch abtreten 
oder verpfänden. 
 
(4) Die Einräumung und der Widerruf eines Bezugsrechts 
sowie eine Abtretung oder Verpfändung von Ansprüchen 
aus dem Vertrag sind uns gegenüber nur und erst dann 
wirksam, wenn sie uns vom bisherigen Berechtigten schrift-
lich angezeigt worden sind. Der bisherige Berechtigte sind 
im Regelfall Sie; es können aber auch andere Personen 
sein, sofern Sie bereits vorher Verfügungen vorgenommen 
haben.  
 
§ 29 Wie werden Abschluss- und Vertriebskosten mit 

Ihren Beiträgen verrechnet? 
 
Die bei der Beitragskalkulation in Ansatz gebrachten Ab-
schluss- und Vertriebskosten verteilen wir in gleichmäßigen 
Jahresbeträgen über einen Zeitraum von mindestens 5 
Jahren, aber nicht länger als bis zum Ende der Beitrags-
zahlungsdauer. Zahlen Sie einen einmaligen Beitrag ver-
rechnen wir die Abschluss- und Vertriebskosten sofort. 
 
 
 

§ 30 Welche Kosten können wir Ihnen gesondert in 
Rechnung stellen? 

 
(1) Falls aus besonderen, von Ihnen veranlassten Gründen 
ein zusätzlicher Verwaltungsaufwand verursacht wird, kön-
nen wir – soweit nichts anderes vereinbart ist – die in sol-
chen Fällen durchschnittlich entstehenden Kosten als pau-
schalen Abgeltungsbetrag gesondert in Rechnung stellen. 
Dies gilt bei: 
 
- Erteilung einer Ersatzurkunde für den Versiche-

rungsschein oder von Abschriften des Versiche-
rungsscheins 

- Fristsetzung bei Nichtzahlung von Folgebeiträgen 
- Verzug mit Beiträgen 
- Rückläufern im Lastschriftverfahren 
- Durchführung von Vertragsänderungen 
- Bearbeitung von Abtretungen und Verpfändungen 
- Einholung individueller Erklärungen zur Entbindung 

von der Schweigepflicht  
- Beitragsübermittlung durch Sie aus einem Ort oder 

Leistungsübermittlung durch uns in einen Ort außer-
halb des Staatsgebietes der Bundesrepublik 
Deutschland. 

 
(2) Die Höhe der aus den in Absatz 1 genannten Gründen 
veranlassten Kosten können Sie unserer beiliegenden 
Kostenübersicht entnehmen. Die Höhe der Kosten kann 
von uns nach billigem Ermessen (§ 315 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB)) für die Zukunft geändert werden. Die je-
weils aktuelle Kostenübersicht können Sie jederzeit bei uns 
anfordern. Soweit die aus den in Absatz 1 genannten Grün-
den veranlassten Kosten in der Übersicht nicht aufgelistet 
sind, bleibt Absatz 1 unberührt. 
 
(3) Sie haben die Möglichkeit des Nachweises, dass in dem 
von Ihnen veranlassten Fall keine oder geringere Aufwände 
und Kosten entstanden sind. 
 
§ 31 Welches Recht findet Anwendung? 
 
Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
 
§ 32 Wo können Ansprüche gerichtlich geltend ge-

macht werden? 
 
(1) Klagen aus dem Vertrag können Sie bei dem Gericht 
erheben, das für unseren Geschäftssitz oder für unsere Sie 
betreuende Niederlassung örtlich zuständig ist.  
 
Für Klagen ist auch das Gericht örtlich zuständig, in dessen 
Bezirk Sie zur Zeit der Klageerhebung Ihren Wohnsitz oder, 
falls kein Wohnsitz besteht, Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben. Diese Regelung gilt nicht für juristische Personen. 
 
(2) Wir können Klagen gegen Sie ausschließlich bei dem 
Gericht erheben, in dessen Bezirk Sie zur Zeit der Klageer-
hebung Ihren Wohnsitz oder, falls kein Wohnsitz besteht, 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben.  
 
Für Klagen gegen juristische Personen bestimmt sich das 
zuständige Gericht nach deren Geschäftssitz oder Nieder-
lassung. Sofern nach dem Gesetz weitere Gerichtsstände 
bestehen, können wir unsere Klagen auch dort erheben. 
 
(3) Sind Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthalt im 
Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich 
die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Vertrag 
nach unserem Geschäftssitz oder nach dem Sitz unserer 
Sie betreuenden Niederlassung. Dies gilt entsprechend, 
wenn der Versicherungsnehmer eine juristische Person ist 
und sein Geschäftssitz unbekannt ist. 
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C Änderungen und Ergänzungen der Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen für den Baustein zur 
Altersvorsorge: Zukunftsrente Klassik 

 
Was gilt bei Vereinbarung einer abweichenden Ver-
wendung der Überschussanteile während der Auf-
schubdauer? 
 
ZR 1 
Wenn Sie individuellen Tarifbonus bei einer Rückde-
ckungsversicherung vereinbart haben: 
 
§ 2 Abs. 2 c wird ersetzt durch: 
 
„c) Während der Aufschubdauer finanzieren wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins sowie den 
jährlichen Überschussanteilen von weiteren eingeschlos-
senen Bausteinen – soweit nach den für sie geltenden Be-
sonderen Bedingungen nicht abweichend geregelt – eine 
beitragsfreie Anwartschaft auf eine zusätzliche Leistung 
(individuellen Tarifbonus). Die jährlichen Überschussanteile 
sind damit für die Finanzierung der zusätzlichen Leistung 
gebunden. Sie stehen somit nicht zur Finanzierung einer 
gegebenenfalls notwendig werdenden Neubewertung der 
Deckungsrückstellung, z.B. aufgrund einer Verlängerung 
der Lebenserwartung über das in den Kalkulationsgrundla-
gen berücksichtigte Ausmaß hinaus, zur Verfügung. 
 
Diese Leistung umfasst ein zusätzliches Garantiekapital zur 
Altersvorsorge sowie ein zusätzliches Kapital bei Tod. Die 
Bonusleistungen stimmen beim Kapital bei Tod mit dem 
Garantiekapital zur Altersvorsorge stets überein. Die Höhe 
der Bonusleistungen richtet sich nach den hierfür maßge-
benden Tarifregelungen. Die Tarifbonusse sind wiederum 
am Überschuss beteiligt.“ 
 
ZR 2  
Wenn Sie "Erlebensfallbonus Variante E" vereinbart haben: 
 
§ 2 Abs. 2 c wird ersetzt durch: 
 
„c) Während der Aufschubdauer finanzieren wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins sowie den 
jährlichen Überschussanteilen von weiteren eingeschlos-
senen Bausteinen – soweit nach den für sie geltenden Be-
sonderen Bedingungen nicht abweichend geregelt – eine 
beitragsfreie Anwartschaft auf eine zusätzliche Garantie-
rente (Erlebensfallbonus). Die jährlichen Überschussanteile 
sind damit für die Finanzierung der zusätzlichen Leistung 
gebunden. Sie stehen somit nicht zur Finanzierung einer 
gegebenenfalls notwendig werdenden Neubewertung der 
Deckungsrückstellung, z.B. aufgrund einer Verlängerung 
der Lebenserwartung über das in den Kalkulationsgrundla-
gen berücksichtigte Ausmaß hinaus, zur Verfügung. 
 
Haben Sie eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn 
vereinbart, enthalten auch die Erlebensfallbonusse diesen 
Todesfallschutz. Die Erlebensfallbonusse sind wiederum 
am Überschuss beteiligt und werden zusammen mit der 
Garantierente aus dem Grundbaustein fällig. 
 
Die Höhe der Leistungen aus dem Bonus richtet sich nach 
den hierfür maßgebenden Tarifregelungen.“ 
 
ZR 3  
Wenn Sie „Erlebensfallbonus Variante T“ vereinbart haben:  
 
§ 2 Abs. 2 c wird ersetzt durch: 
 
„c) Während der Aufschubdauer finanzieren wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins sowie den 
jährlichen Überschussanteilen von weiteren eingeschlos-

senen Bausteinen – soweit nach den für sie geltenden Be-
sonderen Bedingungen nicht abweichend geregelt – eine 
beitragsfreie Anwartschaft auf eine zusätzliche Leistung 
(Erlebensfallbonus). Die jährlichen Überschussanteile sind 
damit für die Finanzierung der zusätzlichen Leistung ge-
bunden. Sie stehen somit nicht zur Finanzierung einer 
gegebenenfalls notwendig werdenden Neubewertung der 
Deckungsrückstellung, z.B. aufgrund einer Verlängerung 
der Lebenserwartung über das in den Kalkulationsgrundla-
gen berücksichtigte Ausmaß hinaus, zur Verfügung. 
 
Diese Leistung umfasst zunächst eine zusätzliche Garan-
tierente. Von dem Zeitpunkt an, von dem die Summe der 
Deckungskapitalien des Grundbausteins, des Bausteins 
Kapital bei Tod und des Erlebensfallbonus die Gesamtleis-
tung im Todesfall übersteigen würde, enthält der Erlebens-
fallbonus auch einen zusätzlichen Baustein Kapital bei Tod. 
Dieser ist so beschaffen, dass die Summe der Deckungs-
kapitalien des Grundbausteins, des Bausteins Kapital bei 
Tod und des Erlebensfallbonus der Gesamtleistung im 
Todesfall entspricht. 
 
Haben Sie eine Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn 
vereinbart, enthalten auch die Erlebensfallbonusse diesen 
Todesfallschutz. Die Erlebensfallbonusse sind wiederum 
am Überschuss beteiligt und werden zusammen mit der 
Leistung aus dem Grundbaustein fällig. 
 
Die Höhe der Leistungen aus dem Bonus richtet sich nach 
den hierfür maßgebenden Tarifregelungen.“ 
 
ZR 4  
Wenn Sie innerhalb von Gruppenverträgen „Verrechnung“ 
vereinbart haben: 
 
Solange Beiträge während der Aufschubdauer gezahlt 
werden, gilt statt der Bestimmungen in § 2 Absatz 2 c  
Folgendes: 
 
„Die jährlichen Überschussanteile werden mit den laufen-
den Beiträgen entsprechend deren Zahlungsweise ver-
rechnet bzw. dem Beitragskonto des Vertragspartners 
gutgeschrieben.“  
 
Was gilt bei Vereinbarung einer abweichenden Ver-
wendung der Überschussanteile im Rentenbezug? 
 
ZR 5  
Wenn Sie „Auszahlung der Überschussanteile“ vereinbart 
haben: 
 
§ 2 Abs. 2 d und e werden ersetzt durch: 
 
„d) Nach Beginn der Rentenzahlung zahlen wir die jährli-
chen Überschussanteile Ihres Bausteins sowie die jährli-
chen Überschussanteile von weiteren eingeschlossenen 
Bausteinen – soweit nach den für sie geltenden Besonde-
ren Bedingungen nicht abweichend geregelt – zusammen 
mit der Rente zur Alters- und Hinterbliebenenvorsorge 
entsprechend deren Zahlungsweise aus, erstmals zum 
1. Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung. 
 
Sie können uns während der Aufschubdauer jederzeit 
schriftlich mitteilen, dass Sie eine andere als die bei Ver-
tragsabschluss vereinbarte Verwendung der Überschuss-
anteile im Rentenbezug wünschen. Sie müssen den Antrag 
spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbe-
ginn stellen. 
 
e) Zusätzlich zu den jährlichen Überschussanteilen kann 
bei Vertragsende oder zum Beginn der Rente zur Alters- 
oder Hinterbliebenenvorsorge ein Schlussüberschussanteil 
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hinzukommen. Die Höhe dieses Schlussüberschussanteils 
wird in Abhängigkeit von der jeweiligen Ertragslage, der 
Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der Entwicklung der 
Sterblichkeit festgelegt. Kommt ein Schlussüberschussan-
teil hinzu, wenn der Vertrag endet, wird er in einem Betrag 
ausgezahlt. Mit einem Schlussüberschussanteil zum Be-
ginn der Rente zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge 
finanzieren wir eine Erhöhung der Garantierente. Die 
Schlussüberschussanteile werden jeweils für die Leistungs-
fälle eines Geschäftsjahres festgelegt.“ 
 
ZR 6  
Wenn Sie „Zusatzrente“ vereinbart haben: 
 
§ 2 Abs. 2 d und e werden ersetzt durch: 
 
„d) Nach Beginn der Rentenzahlung finanzieren wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins sowie den 
jährlichen Überschussanteilen von weiteren eingeschlos-
senen Bausteinen – soweit nach den für sie geltenden Be-
sonderen Bedingungen nicht abweichend geregelt – jähr-
lich zum Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung eine 
zusätzliche beitragsfreie Leistung. Diese besteht aus einer 
Rente zur Altersvorsorge und, falls ab Rentenbeginn ein 
Baustein Hinterbliebenenrente eingeschlossen ist, aus 
einer Hinterbliebenenrente. Deren Verhältnis zur Rente zur 
Altersvorsorge stimmt mit dem entsprechenden Verhältnis 
bei Rentenbeginn überein. Die jeweiligen Zusatzleistungen 
sind wie die versicherte Leistung selbst durch beitragsfreie 
Zusatzleistungen am Überschuss beteiligt. 
 
Sie können uns während der Aufschubdauer jederzeit 
schriftlich mitteilen, dass Sie eine andere als die bei Ver-
tragsabschluss vereinbarte Verwendung der Überschuss-
anteile im Rentenbezug wünschen. Sie müssen den Antrag 
spätestens einen Monat vor dem vereinbarten Rentenbe-
ginn stellen. 
 
e) Zusätzlich zu den jährlichen Überschussanteilen kann 
bei Vertragsende oder zu Beginn der Rente zur Alters- oder 
Hinterbliebenenvorsorge ein Schlussüberschussanteil hin-
zukommen. Die Höhe dieses Schlussüberschussanteils 
wird in Abhängigkeit von der jeweiligen Ertragslage, der 
Zinsentwicklung am Kapitalmarkt und der Entwicklung der 
Sterblichkeit festgelegt. Kommt ein Schlussüberschussan-
teil hinzu, wenn der Vertrag endet, wird er in einem Betrag 
ausgezahlt. Mit einem Schlussüberschussanteil zu Beginn 
der Rente zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge finan-
zieren wir eine Erhöhung der Garantierente. Die Schluss-
überschussanteile werden jeweils für die Leistungsfälle 
eines Geschäftsjahres festgelegt." 
 
§ 6 Abs. 6 wird ersetzt durch: 
 
„(6) Auch während der Dauer der temporären Rentenzah-
lung erhalten Sie eine Überschussbeteiligung im Sinne des 
§ 2. Die Überschussanteilsätze für Ihre Versicherung kön-
nen von den Überschussanteilsätzen abweichen, die wir für 
die Untergruppe Ihrer Versicherung im Geschäftsbericht 
nennen. Wenn für Ihre Versicherung eigene Überschussan-
teilsätze gelten, werden wir sie Ihnen vor Beginn der tem-
porären Rente mitteilen. 
 
Nach Beginn der Rentenzahlung finanzieren wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen Ihrer temporären Rente 
jährlich zum Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung 
eine zusätzliche beitragsfreie temporäre Rente. Die jeweili-
gen Zusatzrenten sind wie die temporäre Rente selbst 
durch beitragsfreie temporäre Zusatzrenten am Über-
schuss beteiligt. 
 
 

Abweichend von § 2 Abs. 2 e vierter Satz finanzieren wir 
mit einem Schlussüberschussanteil zu Beginn der tempo-
rären Rente eine Erhöhung der ab Rentenbeginn garan-
tierten temporären Rente.“ 
 
ZR 7  
Wenn Sie „kombinierte Überschussrente“ vereinbart haben: 
 
§ 2 Abs. 2 d wird ersetzt durch: 
 
„d) Nach Beginn der Rentenzahlung finanzieren wir mit 
den jährlichen Überschussanteilen Ihres Bausteins sowie 
den jährlichen Überschussanteilen von weiteren einge-
schlossenen Bausteinen – soweit nach den für sie gelten-
den Besonderen Bedingungen nicht abweichend gere-
gelt – eine kombinierte Überschussrente. Sie besteht aus 
einer zusätzlichen beitragsfreien Rente zur Altersvorsor-
ge sowie einer Erhöhung der bisher erreichten Rente zur 
Altersvorsorge. Ist ab Rentenbeginn ein Baustein Hinter-
bliebenenrente eingeschlossen, enthält die kombinierte 
Überschussrente auch eine Hinterbliebenenrente. Deren 
Verhältnis zur Rente zur Altersvorsorge stimmt mit dem 
entsprechenden Verhältnis bei Rentenbeginn überein. 
Die jährliche Erhöhung der Gesamtleistung erfolgt erst-
mals ab dem 6. Jahr der Rentenzahlung, wobei die Erhö-
hung in Prozent der im Vorjahr erreichten Gesamtleistung 
festgelegt wird. 
 
Sie können uns während der Aufschubdauer jederzeit 
schriftlich mitteilen, dass Sie eine andere als die bei Ver-
tragsabschluss vereinbarte Verwendung der Über-
schussanteile im Rentenbezug wünschen. Sie müssen 
den Antrag spätestens einen Monat vor dem vereinbarten 
Rentenbeginn stellen. 
 
Eine Änderung der Überschussanteilsätze kann nicht nur 
die künftigen Erhöhungen verändern, sondern auch die 
bereits erreichte Leistung aus der kombinierten Über-
schussrente. Demnach ist sowohl eine Erhöhung, als 
auch eine Kürzung der kombinierten Überschussrente 
möglich. Eine Kürzung kann jedoch höchstens bis auf die 
zu Rentenbeginn garantierte Rente erfolgen. Wir werden 
Sie bei Beginn der Rentenzahlung und bei jeder später 
eintretenden Änderung über die Höhe der vorgenannten 
zusätzlichen beitragsfreien Leistung und des Erhöhungs-
satzes informieren.“ 
 
§ 2 Abs. 2 e, vierter Satz wird ersetzt durch: 
 
„Mit einem Schlussüberschussanteil ab Beginn der Rente 
zur Alters- oder Hinterbliebenenvorsorge finanzieren wir 
eine Erhöhung der kombinierten Überschussrente (siehe 
d), die nicht garantiert werden kann.“  
 
Was gilt bei Versicherungen innerhalb von Gruppen-
verträgen? 
 
ZR 8  
(1) Die Worte „Versicherung“ und „Vertrag“ beziehen sich 
– insbesondere hinsichtlich der Versicherungsleistung 
und der Fristen – auf die einzelne (Teil-)Versicherung, 
nicht aber auf den Gruppenvertrag. 
 
(2) Der "Beitrag" in § 11 bezieht sich auf den Anfangsbe-
stand des Gruppenvertrages. 
 
(3) Die in § 13 und § 14 genannten Rechtsfolgen bei Zah-
lungsverzug treten für den Gruppenvertrag ein, selbst 
wenn nur ein Teilrückstand besteht. 
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Was gilt bei Versicherungen nach Sondertarifen? 
 
ZR 9  
Wenn in Ihre Versicherung ein Baustein zur kollektiven 
Hinterbliebenenversorgung eingeschlossen ist: 
 
§ 7 Abs. 2 b wird ersetzt durch: 
 
„Kündigen Sie Ihre Versicherung in der zusätzlichen Auf-
schubdauer, erbringen wir die Leistungen gemäß §19. 
 
§ 7 Abs. 2 c wird ersetzt durch: 
 
„Sind weitere Bausteine eingeschlossen, gilt: 
 
- Ein vor aufgeschobenem Rentenbeginn vereinbartes 

Kapital für den Todesfall nach Beginn der Hinterblie-
benenrente verändert sich. 

- Ein Baustein Kapital bei Tod, ein Baustein zur Be-
rufsunfähigkeitsvorsorge oder eine Unfallzusatzver-
sicherung wird nicht aufgeschoben. 

- Die Leistungen weiterer eingeschlossener Bausteine 
erhöhen sich im gleichen Verhältnis wie die 
Garantierente. 

 
Für die Änderung der Leistungen gelten die hierfür maßge-
benden Tarifregelungen. Auf Wunsch teilen wir Ihnen die 
Änderungen mit.“ 
 
§ 19 Abs. 2 und 3 werden ersetzt durch: 
 
„(2) Besonderheiten bei Verträgen mit kollektiver 
Hinterbliebenenversorgung  
 
Kündigen Sie Ihre Versicherung und zahlen Sie laufende 
Beiträge, stellen wir Ihre Versicherung gemäß § 18 Ab-
satz 1 beitragsfrei. Erreicht die beitragsfreie Garantieren-
te nicht einen Mindestwert von 200 EUR jährlich, zahlen 
wir stattdessen den gemäß Absatz 1 berechneten Rück-
kaufswert. Mit der Zahlung des Rückkaufswertes erlischt 
Ihre Versicherung. Ist Ihre Versicherung beitragsfrei, 
können Sie Ihre Versicherung nicht kündigen.“ 
 
Was gilt bei der betrieblichen Altersversorgung? 
 
ZR 10 
(1) Einmalige Zuzahlung nach Umwandlung in eine bei-
tragsfreie Versicherung 
 
Bei Versicherungen, die im Rahmen der betrieblichen 
Altersversorgung abgeschlossen worden sind, können 
Sie nach der Umwandlung in eine beitragsfreie Versiche-
rung innerhalb von 6 Monaten durch eine einmalige Zu-
zahlung ohne Risikoprüfung die beitragsfreie Garan-
tierente anheben. Die Anhebung kann jedoch nur bis zur 
Höhe der beitragspflichtigen Garantierente erfolgen, die 
zum Zeitpunkt der Beitragsfreistellung versichert war. 
 
Enthält die beitragsfreie Versicherung weitere Bausteine, 
erfolgt bei diesen die Anhebung der versicherten Leistung 
derart, dass das Verhältnis der Leistungen der einzelnen 
Bausteine zueinander unverändert bleibt.  
 
Die durch die Zuzahlung bedingte Erhöhung der beitrags-
freien Versicherungsleistung wird nach anerkannten Re-
geln der Versicherungsmathematik berechnet und richtet 
sich nach den bei Erhöhung hierfür maßgebenden Tarif-
regelungen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die 
Auswirkungen. 
 
 
 

(2) Beitragszahlung 
 
Auch bei monatlicher Beitragszahlung kann vereinbart 
werden, dass die Beitragszahlung nicht durch Lastschrift-
verfahren erfolgt; § 12 Absatz 2 letzter Satz entfällt in die-
sem Fall. 
 
(3) Versicherungsschutz für den Pflegefall 
 
§ 10 entfällt. 
 
(4) Wiederherstellung des Versicherungsschutzes 
 
§ 20 Abs.2 3. Absatz entfällt, wenn die Versicherung wegen 
einer Elternzeit beitragsfrei gestellt worden ist. 
 
ZR 10a  
Überschussbeteiligung 
 
Die in § 2 Absatz 2 c im zweiten Spiegelstrich genannte 
Begrenzung bei der Berufsunfähigkeitsrente entfällt. 
 
Was gilt bei Versicherungen im Rahmen der KinderPo-
lice Klassik? 
 
ZR 11 
Übertragung der Versicherungsnehmereigenschaft auf die 
versicherte Person: 
 
Sie können ab Vollendung des 18. Lebensjahres der versi-
cherten Person die Versicherungsnehmereigenschaft auf 
die versicherte Person übertragen. Damit wird sie unser 
Vertragspartner.  
 
§ 16 Abs. 2 wird ersetzt durch: 
 
„Voraussetzungen für die Zuzahlungen sind: 
 
- Die einzelne Zuzahlung beträgt mindestens 200 

EUR. 
- Die Summe der Zuzahlungen eines Versicherungs-

jahres beträgt höchstens 20.000 EUR. 
 
Haben Sie einen Baustein Kapital bei Tod eingeschlossen, 
gilt zusätzlich folgende Voraussetzung: 
 
- Die Summe der Zuzahlungen eines Versicherungs-

jahres übersteigt nicht die Summe der vereinbarten 
Beiträge eines Versicherungsjahres. 

- Das Kapital bei Tod sowie das der Rente aus Kapital 
bei Tod zugrunde liegende Kapital aus allen bei der 
Allianz Lebensversicherungs-AG auf das Leben der-
selben versicherten Person bestehenden Verträgen 
übersteigen durch die Zuzahlung nicht den Betrag 
von 250.000 EUR.“ 

 
Was gilt bei einer abweichenden Vereinbarung zur 
Kapitalzahlung bei Tod nach Rentenbeginn?  
 
ZR 12  
§ 1 Abs. 3 wird ersetzt durch: 
 
„(3) Bei Tod der versicherten Person in der Rentenbezugs-
phase zahlen wir das zu Rentenbeginn erreichte Garantie-
kapital (§ 5) abzüglich bereits gezahlter Gesamtrenten zur 
Altersvorsorge (einschließlich der Leistungen aus der 
Überschussbeteiligung). Mit der Zahlung des Betrages 
erlischt die Versicherung.“ 
 
§ 8 Abs. 2 entfällt. 
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§ 9 wird ersetzt durch: 
 
„Bis zum Beginn der Rente zur Altersvorsorge können Sie 
mit uns vereinbaren, dass anstelle der vereinbarten Kapi-
talzahlung bei Tod nach Rentenbeginn eine Todesfall-
leistung in Höhe eines Vielfachen der ab Rentenbeginn 
garantierten jährlichen Rente versichert wird. Eine Risiko-
prüfung ist nicht erforderlich. Für die Höhe der Todesfall-
leistung gibt es eine Obergrenze, die u. a. vom vereinbar-
ten Rentenbeginnalter und der durchschnittlichen Lebens-
erwartung und bei einer temporären Rente gemäß § 6 
zusätzlich von der vereinbarten Rentenzahlungsdauer 
abhängt. Auf Wunsch teilen wir Ihnen die Obergrenze mit. 
Für die geänderte Kapitalzahlung bei Tod kann die Zahlung 
eines zusätzlichen Beitrags notwendig werden. Seine Höhe 
richtet sich nach den hierfür maßgebenden Tarifregelun-
gen. Auf Wunsch informieren wir Sie über die Auswirkun-
gen. Für den Antrag auf eine Änderung müssen Sie diesel-
be Frist einhalten wie in § 5 Absatz 1 beschrieben.“ 
 
Was gilt, wenn Sie auf die Wahlmöglichkeit zwischen 
Garantierente und Kapitalzahlung gemäß § 5 vertrag-
lich verzichten? 
 
ZR 13  
(1) Ein „Garantiekapital“ ist für Ihre Versicherung nicht ver-
einbart. Die Regelungen in den Versicherungsbedingun-
gen, die sich auf das Garantiekapital beziehen, sind damit 
für Ihre Versicherung bedeutungslos.  
 
(2) § 4 entfällt. 
 
(3) § 5 entfällt. 
 
(4) § 6 entfällt. 
 
Was gilt, wenn Sie bei der temporären Rente gemäß § 6 
„Zusatzrente“ vereinbart haben? 
 
ZR 14 
§ 6 Abs. 6 wird ersetzt durch: 
 
„(6) Auch während der Dauer der temporären Rentenzah-
lung erhalten Sie eine Überschussbeteiligung im Sinne des 
§ 2. Die Überschussanteilsätze für Ihre Versicherung kön-
nen von den Überschussanteilsätzen abweichen, die wir für 
die Untergruppe Ihrer Versicherung im Geschäftsbericht 
nennen. Wenn für Ihre Versicherung eigene Überschussan-
teilsätze gelten, werden wir sie Ihnen vor Beginn der tem-
porären Rente mitteilen. 
 
Nach Beginn der Rentenzahlung finanzieren wir mit den 
jährlichen Überschussanteilen Ihrer temporären Rente 
jährlich zum Jahrestag des Beginns der Rentenzahlung 
eine zusätzliche beitragsfreie temporäre Rente. Die jeweili-
gen Zusatzrenten sind wie die temporäre Rente selbst 
durch beitragsfreie temporäre Zusatzrenten am Über-
schuss beteiligt. 
 
Abweichend von § 2 Abs. 2 e vierter Satz finanzieren wir 
mit einem Schlussüberschussanteil zu Beginn der tempo-
rären Rente eine Erhöhung der ab Rentenbeginn garan-
tierten temporären Rente.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Was gilt, wenn für Ihren Vertrag abweichende Rech-
nungsgrundlagen gelten? 
 
ZR 15 
§ 1 Abs. 1 erster Absatz wird ersetzt durch: 
 
„Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Rentenbe-
ginn, zahlen wir die Garantierente, solange die versicherte 
Person lebt. Für die Ermittlung der Garantierente verwen-
den wir die unternehmenseigene Sterbetafel „AZ 2006 R“ 
und setzen als Rechnungszins 1,75% an. Für Tarife mit 
Kapital bei Tod wird in der Aufschubdauer die unterneh-
menseigene Sterbetafel „AZ 2008 T“ verwendet.“ 
 
 
ZR 16 
§ 1 Abs. 1 erster Absatz wird ersetzt durch: 
 
„Erlebt die versicherte Person den vereinbarten Rentenbe-
ginn, zahlen wir die Garantierente, solange die versicherte 
Person lebt. Für die Ermittlung der Garantierente verwen-
den wir die unternehmenseigene Sterbetafel „AZ 2012 R U“ 
und setzen als Rechnungszins 1,75% an. Für Tarife mit 
Kapital bei Tod wird in der Aufschubdauer die unterneh-
menseigene Sterbetafel „AZ 2012 T U“ verwendet.“ 
 


